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Heimat- und Kulturverein Kirrweiler

Drei kleine Störche im Nest auf dem Rathausdach von Kirrweiler!

Nachdem unser Malwettbewerb ein voller Erfolg war und viele kleine Künstler und Künstle-
rinnen mitgemacht haben, freut sich der Heimat- und Kulturverein Kirrweiler sehr, dass auch 
die Störche fleißig Nachwuchs gezeugt haben. Zunächst dachten wir, es seien nur zwei Stor-
chenkinder im Nest. Christian Reis vom Storchenzentrum Bornheim hatte aber schon vorher 
mit seinem Fernrohr vom Friedhof aus drei kleine Köpfchen entdeckt und fand tatsächlich drei 
gesunde Vogelkinder im Nest auf dem Rathausdach vor.

„Das ist in diesem Jahr nicht selbstverständlich“, so Reis. Viele kleine Störche hatten während 
der kalten Tage Anfang Mai Probleme, so dass in etlichen Nestern kein Vogel beringt werden 
konnte. Zwei der kleinen Störche bekommen ihren Namen durch die Gewinner unseres Mal-
wettbewerbs: Ellen Völlinger (3 Jahre) nennt ihren Storch Belle und Elias Przibilla (10 Jahre) 
nennt seinen Storch Elias. Den dritten Storch dürfen die Schorle Buwe von der Pfälzer Schorle-
crew e.V. taufen - ihr Storch wird den Namen Schorli tragen. Wir freuen uns mit den Gewinnern 
und danken der Schorle Crew für die Übernahme der Patenschaft.

Text und Bild: Heimat - und Kulturverein Kirrweiler
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Bereitschaftsdienste / Servicestellen

 ■ Verbandsgemeindever-
waltung Maikammer

 i Immengartenstraße 24, 67487 
Maikammer

Dienstgebäude
Immengartenstraße 24, 67487 Maikam-
mer
Tel.: 06321 5899-0, Fax: 06321 5899-99
Servicezeiten:
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 
bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Termine mit
- Bürgermeisterin Gabriele Flach können 
Sie im Vorzimmer unter Tel.: 06321 5899-
33 vereinbaren.
 i Jugendbüro der Verbandsge-

meinde Maikammer
Karin Beetz in Maikammer, Telefon: 06321 
5899-24 oder 015114009274
Jugendtreff Maikammer, Hartmann-
straße 88
Kindergruppe ab 8 Jahren, montags von 
15.30 - 18.00 Uhr
Teenie-Treff ab 13 Jahren, mittwochs von 
16.00 - 19.00 Uhr
Mädchengruppe ab 12 Jahren, mittwochs 
von 17.00 - 20.00 Uhr, nach Absprache
Offener Treff ab 16 Jahren, donnerstags 
ab 17.00
 i Schiedsamt

Kontakt: Schiedsmann Peter Garrecht, 
Telefon: 06321 5899-0
 i Notrufe

Polizei Tel.: 110
Feuerwehr Tel.: 112
Rettungsdienst, Notarztwagen Tel.: 112
Gift-Notruf Rheinland-Pfalz Tel.: 06131 
19240
oder Wohngift-Tel.: 0800 7293600 
(gebührenfrei)
 i Polizeiinspektion Edenkoben

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, Tel.: 
06323 955-0, Fax: 06323 955-222, Email: 
piedenkoben@polizei.rlp.de
 i Wasserwerk und Kanalwerk

Wasserwerk
Der Bereitschaftsdienst des Verbandsge-
meindewasserwerkes ist über die Tele-
fonnummer: 0175/5262613 zu erreichen 
(nur in Notfällen).
Kanalwerk
Der Bereitschaftsdienst der Kläranlage/
Kanalwerk ist über die Telefonnummer 
0151 11633940 zu erreichen (nur in Not-
fällen).

 i Energie- und Stromversorgung
Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG 
Netzteam Edenkoben, Tel.: 06323 941310
Störungen im Stromnetz: Tel.: 0800 
7977777
Gasversorgung - Störungsdienst
Pfalzgas, Tel.: 0800 1003448

 ■ Bereitschaftsdienst
 i Ärztlicher Notfalldienst 

Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Landau SÜW

Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 06341 
19292
Öffnungszeiten: montags 19 Uhr bis 
dienstags 7 Uhr, dienstags 19 Uhr bis 
mittwochs 7 Uhr, mittwochs 14 Uhr bis 
donnerstags 7 Uhr, donnerstags, 19 Uhr 
bis freitags 7 Uhr, freitags, 16 Uhr bis mon-
tags 7 Uhr;
an Feiertagen: Tag vor Feiertag, 18 Uhr bis 
nächster Werktag, 7 Uhr
 i Ärztliche Notfalldienstzentrale 

Neustadt
Krankenhaus Hetzelstift, Stiftstraße 10, 
Tel.: 06321 19292
Öffnungszeiten: montags, dienstags, 
donnerstags, 19 bis 7 Uhr, mittwochs, 14 
bis 7 Uhr, freitags 16 Uhr bis montags, 7 
Uhr
 i Kinderärztlicher Notfalldienst

Ärztliche Notfalldienstzentrale Landau 
SÜW, Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 
06341 19292 - an Samstagen sowie an
Sonn- und Feiertagen 9 bis 11 Uhr und 
vom 15.09. bis 15.06. 17 bis 19 Uhr.
 i Zahnärztlicher Notfalldienst

27./28.06.2020
Dr. Paul Rau, In den Seewiesen 1a, 
Edenkoben,
Tel.: 06323/2893
Unter www.zahnarzt-notdienst.de kön-
nen Patienten mit Zahnproblemen dort 
durch die Eingabe ihres Ortes oder der 
jeweiligen Telefonvorwahl herausfinden, 
welcher Zahnarzt oder welche Zahnklinik 
in ihrer Nähe gerade Notdienst hat. Der 
Service steht kostenfrei zur Verfügung.
 i Tierärztlicher Notfalldienst

Der tierärztliche Notfalldienst ist unter 
der Telefonnummer der niedergelasse-
nen Tierärzte zu erfahren.
 i Bereitschaftsdienst Apotheken

Fr. 26.06.2020
Rochus-Vital-Apotheke 
.............................................Tel.: 06321/189960
Adolf-Kolping-Str. 173, 67433 Neustadt
Apotheke Queichheim 
.............................................Tel.: 06341/959600
Queichheimer Hauptstr. 31, 
76829 Landau

Sa. 27.06.2020
Winzinger-Apotheke  .... Tel.: 06321/32459
Kirchstr. 45, 67433 Neustadt
Ring-Apotheke  ............... Tel.: 06341/86979
Rheinstr. 2, 76829 Landau
So. 28.06.2020
apo-rot Bacchus-Apotheke
 .............................................. Tel.: 06321/30478
Walter-Engelmann-Platz 1, 
67434 Neustadt
Markt-Apotheke  ............. Tel.: 06341/88508
Marktstr. 35, 76829 Landau
Mo. 29.06.2020
Kurpfalz-Apotheke  ...........Tel.: 06321/5646
Weinstr. Nord 6, 67487 Maikammer
Apotheke im MED-ZEN  ...................................
Tel.: 06341/14660
Max-Planck-Str. 1, 76829 Landau
Di. 30.06.2020
Kurpfalz-Apotheke  ............................................
Tel.: 06321/968503
Kurpfalzstr. 52, 67435 Neustadt
Schwanen-Apotheke  .......................................
Tel.: 06341/87001
Rathausplatz 12, 76829 Landau
Mi. 01.07.2020
Rathaus-Apotheke  ...........Tel.: 06321/7861
Rathausstr. 8, 67433 Neustadt
Adler-Apotheke  .............. Tel.: 06341/86654
Rathausplatz 2, 76829 Landau
Do. 02.07.2020
Ritter-Apotheke  ................Tel.: 06323/2946
Speyerer Str. 4, 67483 Edesheim
Eichendorff-Apotheke  . Tel.: 06321/14330
Spitalbachstr. 53, 67433 Neustadt
Engel-Apotheke  ............. Tel.: 06341/86661
Marktstr. 90, 76829 Landau
Fr. 03.07.2020
Bavaria-Apotheke  .......... Tel.: 06321/13355
Robert-Stolz-Str. 33, 67433 Neustadt
Beethoven-Apotheke  ......Tel.: 06341/4474
Marktstr. 108, 76829 Landau
Internetseite: www.lak-rlp.de
Nach Wahl der Notdienstnummer und 
direkter Eingabe der Postleitzahl Ihres 
aktuellen Standortes über die Telefontas-
tatur, werden drei dienstbereite Apothe-
ken in der Umgebung des Standortes mit 
vollständiger Adresse und Telefonnum-
mer angesagt und zweimal wiederholt. 
Wer sich die Information über das Inter-
net besorgen möchte, kann die Daten auf 
der Internetseite abrufen.
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Badesaison 2020 – Vermeidung von Wartezeiten       
 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird es in der Badesaison 2020 zu Einschränkungen des Badebetriebs 
kommen. Um den Auflagen des Gesundheitsamts nachzukommen, sind die Daten der Badegäste zu 
notieren. 

Damit die Wartezeiten vor dem Eingangsbereich so kurz wie möglich sind, möchten wir die Badegäste 
bitten, bereits das Datenblatt zur Dokumentation des Badebesuchs ausgefüllt mitzubringen. 

Das Formular finden Sie unter https://vg-maikammer.de/freizeit/freizeit-einrichtungen/kalmitbad-
maikammer/ (Downloads/Datenblatt Badegast). 
 

Datum:   __________________ 

Uhrzeit:   __________________ 
 

Vor- und Familienname: ___________________________________________________ 

Straße:    ___________________________________________________ 

PLZ / Ort:   ___________________________________________________ 

Telefon-Nr.:   ___________________________________________________ 
 

Familienmitglieder: 

2. Erwachsener  ___________________________________________________ 

3. 1. Kind   ___________________________________________________ 

4. 2. Kind   ___________________________________________________ 

5. 3. Kind   ___________________________________________________ 

6. 4. Kind   ___________________________________________________ 
 

Datenschutz: Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, 
verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns 
mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche 
Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung 
notwendig ist. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur an das Gesundheitsamt Landau. Ihre 
Daten werden innerhalb von 4 Wochen nach Ihrem Badbesuch wieder gelöscht. Auch 
Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur im Rahmen 
der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft 
verpflichtet werden. 

 Ja, ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden. 

 

____________________________ 

Unterschrift 
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6. Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Maikammer
2. Änderung, Teilbereich „In den Hubwiesen“
Abwägung der Stellungnahmen der förmlichen Beteiligung
Feststellung der 2. Änderung

7. Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Maikammer
3. Änderung, Teilbereich „Westliche Einlaubstraße“
Abwägung der Stellungnahmen der förmlichen Beteiligung
Feststellung der 3. Änderung

8. Erhebung von Beiträgen für Schülerbetreuung während der 
Corona bedingten Einschränkung des Schulbetriebes

9. Verschiedenes/Informationen
B) Nichtöffentliche Sitzung
10. Verschiedenes/Informationen

gez. Gabriele Flach, Bürgermeisterin
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des Gesundheitsschut-
zes nur beschränkte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen. Personen, die akute Symptome zeigen oder zu den 
Risikogruppen gehören, sollten nicht an der Sitzung teilnehmen. 
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird empfohlen.

 ◗ Personalausweise bzw. Reisepässe einge-
troffen und im Bürgerbüro abholbereit

Die bis einschl. Freitag, den 29. Mai 2020 in der 22. Kalenderwo-
che bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer bean-
tragten Personalausweise bzw. Reisepässe sind eingetroffen.
Wichtiger Hinweis: Diese können im Rathaus, im Bürgerbüro (Zim-
mer 9), jedoch nur nach vorheriger entsprechender Terminver-
einbarung abgeholt werden.
Kontaktdaten für Terminvereinbarung:
Christian Müller, Tel. 06321-5899-27,
E-Mail: christian.mueller@vg-maikammer.de
Helga Schädler, Tel. 06321-5899-28,
E-Mail: helga.schaedler@vg-maikammer.de
Wir bitten um entsprechende Beachtung.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
-Fachbereich Bürgerservice-

 ◗ Zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung 
Rheinland-Pfalz (10. CoBeLVO)

Vom 19. Juni 2020
Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28 Abs. 1 Satz 1 und 
2, 29, 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), in Verbindung mit § 1 Nr. 1 
der Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzge-
setzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 
des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird 
verordnet:
Teil 1
Allgemeine Schutzmaßnahmen
§ 1
(1) Jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu 
anderen Personen auf einMinimum zu reduzieren und den Kreis der 
Personen, zu denen nähere oder längere Kontakte bestehen, mög-
lichst konstant zu lassen. Wo die Möglichkeit besteht, sollen Zusam-
menkünfte vorzugsweise im Freien abgehalten werden. Personen 
mit Symptomen einer Atemwegsinfektion (insbesondere Husten, 
Erkältungssymptomatik, Fieber) sollen möglichst zu Hause bleiben; 
ihnen ist im Regelfall der Zutritt zu Einrichtungen, Veranstaltungen 
und Versammlungen zu verwehren.
(2) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur unter Einhaltung 
eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen 
erlaubt (Abstandsgebot). Satz 1 gilt auch, wenn eine Mund- Nasen-
Bedeckung getragen wird. Satz 1 gilt nicht für:
1. Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen oder einer Zusam-
menkunft der Angehörigen zweier Hausstände, 2. Kontakte aus 
geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Anlässen, bei denen 
Personen unmittelbar zusammenarbeiten müssen, einschließlich 
der erforderlichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und forst-
wirtschaftlicher Flächen, sowie aus prüfungs- oder betreuungs-
relevanten Gründen, 3. Kontakte bei Stellen und Einrichtungen, 
die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen, und solche, bei 

Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde
Maikammer

 ◗ Öffnungzeiten der Grünabfallannahme-
stelle in Kirrweiler 
Montag 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr und
Mittwoch 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 13.00 bis 17.00 Uhr

Wir bitten, den Anweisungen des eingesetzten Personals Folge 
zu leisten und die Sicherheitsabstände aufgrund der Infektions-
gefahr unbedingt einzuhalten. Für alle Anlieferer und für das 
Betriebspersonal besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund- 
und Nasenschutzes. Schützen Sie sich und andere, indem Sie 
eine Maske tragen.
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 ◗ Flüchtlingssozial- und Asylverfahrensbe-
ratung im Landkreis Südliche Weinstraße

Beratungszeit in der Verbandsgemeinde Maikammer: 
- Es finden bis auf Weiteres keine Sprechstunden statt.
Kontakt: Yvonne Feldmann, 0176 11664067
yvonne.feldmann@diakonie-pfalz.de
Text: Verbandsgemeindeverwaltung

 ◗ Wichtige Information für Steuerpflichtige 
Fälligkeitstermin 01. Juli 2020
Die Verbandsgemeindekasse Maikammer macht darauf aufmerk-
sam, dass die Hundesteuer 2020 lt. Hundesteuerbescheid vom 
30.01.2020 am 01. Juli 2020 zur Zahlung fällig ist. Falls Sie der Ver-
bandsgemeinde Maikammer eine Einzugsermächtigung bzw. ein 
SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, werden die Abgaben zum 
genannten Fälligkeitstermin eingezogen.  Alle übrigen Steuer-
pflichtigen bitten wir, uns die fällige Hundesteuer unter Angabe 
der Buchungsnummer auf das Konto der Verbandsgemeinde 
Maikammer BIC: SOLADES1SUW; IBAN: DE64 5485 0010 1700 
3608 01 zu überweisen.  Verspätete Zahlungen ziehen Säumniszu-
schläge und gegebenenfalls Mahngebühren nach sich. Ein SEPA-
Lastschriftmandat erspart allen Beteiligten Zeit und Geld und kann 
von Ihnen jederzeit widerrufen werden. Einen Vordruck finden Sie 
auf unserer Internetseite: www.vg-maikammer.de/buergerservice/
formulare unter dem Punkt „Finanzen“. Sie können uns aber auch 
gerne jederzeit unter folgender Telefonnummer ansprechen: 
06321-58990.

 ◗ Sitzung  des Verbandsgemeinderates 
Maikammer

Die 6. Sitzung des Verbandsgemeinderates Maikammer findet am 
Donnerstag, dem 2. Juli 2020, 19:00 Uhr, im Bürgerhaus Mai-
kammer, Marktstraße 8, 67487 Maikammer statt.

Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Jahresbericht 2019 der Jugendpflege der Verbandsgemeinde 

Maikammer
3. Gemeindeschwester plus- Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit 

der Stadt Neustadt
4. Auftragsvergaben:

- Herstellung Druckerhöhungsanlage Wasserleitung Totenkopfhütte
5. Kalmitbad: Vorratsbeschluss für Auftragsvergaben des Aus-

schreibungsblockes 1
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denen Personen bestimmungsgemäß zumindest kurzfristig zusam-
menkommen müssen, beispielsweise bei Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs sowie bei ehrenamtlichem Engagement zur 
Versorgung der Bevölkerung.
(3) Soweit in dieser Verordnung eine Maskenpflicht angeordnet 
wird, ist im öffentlichen Raum bei Begegnung mit anderen Perso-
nen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (Maskenpflicht).

(4) Das Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht gelten nicht

1. für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres,
2. für Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder aus 

gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar 
ist; dies ist durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,

3. soweit und solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
einer Hör- oder Sehbehinderung, oder zu Identifikationszwe-
cken erforderlich ist,

4. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen, wenn 
anderweitige geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden 
oder solange kein Kontakt zu Kundinnen und Kunden oder 
Besucherinnen und Besuchern besteht.

(5) Sofern in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen oder 
im unmittelbaren Umfeld solcher Einrichtungen mit der Ansamm-
lung von Personen zu rechnen ist, sind durch den Betreiber der 
Einrichtung oder Veranlasser einer Versammlung, Ansammlung 
oder sonstigen Zusammenkunft Maßnahmen zur Einhaltung des 
Abstandsgebotes, insbesondere zur Steuerung des Zutritts, zu 
ergreifen, wie beispielsweise durch Anbringen von gut sichtbaren 
Abstandsmarkierungen im Abstand von mindestens 1,5 Metern.

(6) Soweit öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen öffnen, sind 
besondere Hygienemaßnahmen, wie beispielweise die Bereitstel-
lung von Desinfektionsmittel, erhöhte Reinigungsintervalle, Trenn-
vorrichtungen und ähnliche Maßnahmen, vorzusehen.

(7) Sofern Personen in einer öffentlichen oder gewerblichen Einrich-
tung zusammentreffen und sich nicht überwiegend bestimmungs-
gemäß an festen Plätzen aufhalten, ist die Anzahl der zeitgleich 
anwesenden Personen auf eine Person pro 10 qm Verkaufs- oder 
Besucherfläche zu begrenzen (Personenbegrenzung).

(8) Die Kontaktnachverfolgbarkeit ist sicherzustellen, sofern dies in 
dieser Verordnung ausdrücklich bestimmt wird (Kontakterfassung). 
Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) sind in 
diesem Fall von dem Betreiber einer Einrichtung oder Veranlasser 
einer Ansammlung oder sonstigen Zusammenkunft unter Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu erheben und 
für eine Frist von einem Monat aufzubewahren; nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist sind die Daten unverzüglich zu löschen.

Sich aus anderen Rechtsvorschriften ergebende Datenaufbewah-
rungspflichten bleiben unberührt. Das zuständige Gesundheitsamt 
kann, soweit dies zur Erfüllung seiner nach den Bestimmungen 
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und dieser Verordnung oblie-
genden Aufgaben erforderlich ist, Auskunft über die Kontaktdaten 
verlangen; die Daten sind unverzüglich zu übermitteln. Eine Verar-
beitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. An das 
zuständige Gesundheitsamt übermittelte Daten sind von diesem 
unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die Auf-
gabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.

(9) Auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de) 
sind Hygienekonzepte veröffentlicht. Die Schutzmaßnahmen der 
jeweiligen Hygienekonzepte in ihrer jeweils geltenden Fassung 
sind bei Durchführung von Veranstaltungen, bei Öffnung öffentli-
cher oder gewerblicher Einrichtungen oder beim Sport zu beach-
ten. Sofern für einzelne Einrichtungen oder Maßnahmen keine 
Hygienekonzepte auf der Internetseite der Landesregierung oder 
der fachlich zuständigen Ministerien veröffentlicht sind, gelten 
die Hygienekonzepte vergleichbarer Einrichtungen oder Lebens-
sachverhalte entsprechend. (10) Ausnahmegenehmigungen von 
den Bestimmungen der Absätze 2 bis 8 können in begründeten 
Einzelfällen auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltung, in 
kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde 
unter Auflagen erteilt werden, soweit das Schutzniveau aus infekti-
onsschutzrechtlicher Sicht vergleichbar, dies aus infektionsschutz-
rechtlicher Sicht vertretbar ist und der Zweck dieser Verordnung 
nicht beeinträchtigt wird.

Teil 2
Versammlungen, Veranstaltungen und
Ansammlungen von Personen
§ 2
(1) Versammlungen unter freiem Himmel können durch die nach 
dem Versammlungsgesetz zuständige Behörde unter Auflagen, ins-
besondere zum Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, zugelassen wer-
den, soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht 
vertretbar ist.
(2) Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 350 gleichzeitig anwe-
senden Personen unter Beachtung der notwendigen Schutzmaß-
nahmen zulässig. Insbesondere gelten das Abstandsgebot nach § 
1 Abs. 2 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. 
In Warte- oder Abholungssituationen, insbesondere an Theken, gilt 
die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3.
(3) Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind mit bis zu 
150 gleichzeitig anwesenden Personen unter Beachtung der not-
wendigen Schutzmaßnahmen zulässig. Insbesondere gelten das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Sofern 
die Teilnehmenden keine zugewiesenen Plätze haben, gilt die Per-
sonenbegrenzung nach § 1 Abs. 7. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 
3 entfällt am Platz.
(4) Jede übrige über Absatz 2 und 3 hinausgehende Ansammlung 
von Personen ist vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des 
Landtags und der Gebietskörperschaften untersagt. Veranstal-
tungen nach Absatz 2 und 3 sind auf den Zeitraum von 6:00 bis 
24:00 Uhr begrenzt; Beschränkungen der Öffnungszeiten aufgrund 
anderer gesetzlicher Regelungen bleiben unberührt. Von Satz 2 
Halbsatz 1 ausgenommen sind private Veranstaltungen mit zuvor 
eindeutig festgelegtem Teilnehmerkreis. An Ansammlungen von 
Personen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung, der Rechtspflege (einschließlich der Notariate und 
Rechtsanwaltskanzleien), der Vorbereitung und Durchführung von 
öffentlichen Wahlen, insbesondere von Wahlkreiskonferenzen und 
Vertreterversammlungen, der Durchführung von Blutspendetermi-
nen, der Durchführung von Prüfungen an Hochschulen sowie der 
Durchführung von Auswahlverfahren für zulassungsbeschränkte 
Studiengänge, insbesondere Studieneignungstests, oder der 
Daseinsvorsorge zu dienen bestimmt sind, dürfen auch mehr als 
die in den Absätzen 2 und 3 genannten Personenzahlen teilneh-
men. Bei Ansammlungen der Rechtspflege soll grundsätzlich bei 
Begegnung mit anderen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. Im Übrigen finden Absatz 2 und 3 Anwendung.
(5) An Ansammlungen von Personen in geschlossenen Räumen 
anlässlich Bestattungen dürfen als Trauergäste folgende Personen 
teilnehmen:
1. die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der 
Lebenspartner, die Verlobte oder der Verlobte der Verstorbenen 
oder des Verstorbenen, 2. Personen, die mit der Verstorbenen oder 
dem Verstorbenen im ersten oder zweiten Grad verwandt sind 
sowie deren Ehegattinnen oder Ehegatten oder Lebenspartne-
rinnen oder Lebenspartner, und 3. Personen eines weiteren Haus-
stands.
Über den Personenkreis nach Satz 1 hinaus dürfen auch weitere 
Personen teilnehmen, wenn sichergestellt ist, dass die Personenbe-
grenzung nach § 1 Abs. 7 eingehalten wird.
(6) An standesamtlichen Trauungen dürfen neben den Eheschlie-
ßenden, der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten sowie 
weiterer für die Eheschließung notwendiger Personen und zwei 
Trauzeuginnen oder Trauzeugen folgende Personen teilnehmen:
1. Personen, die mit einem der Eheschließenden im ersten oder 

zweiten Grad verwandt sind sowie deren Ehegattinnen oder 
Ehegatten oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, und

2. Personen eines weiteren Hausstands.
Über den Personenkreis nach Satz 1 hinaus dürfen auch weitere 
Personen teilnehmen, wenn sichergestellt ist, dass die Personenbe-
grenzung nach § 1 Abs. 7 eingehalten wird.
(7) Private Veranstaltungen mit zuvor eindeutig festgelegtem Teil-
nehmerkreis, wie beispielsweise Hochzeitsveranstaltungen oder 
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4. Großhandel,
5. Büchereien, Bibliotheken und Archive, Internetcafés und ähn-

liche Einrichtungen,
6. Museen, Ausstellungen, Galerien und ähnliche Einrichtungen,
7. Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen,
8. Bau- und Kulturdenkmäler und ähnliche Einrichtungen,
9. Spielbanken, Spielhallen, Wettvermittlungsstellen und ähnli-

che Einrichtungen
sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen geöffnet. Sowohl in 
geschlossenen Räumen als auch im Freien gelten das Abstandsge-
bot nach § 1 Abs. 2, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 und die Per-
sonenbegrenzung nach § 1 Abs. 7. Die Personenbegrenzung nach 
§ 1 Abs. 7 gilt nicht auf Wochenmärkten. In Arbeits- und Lesesälen 
von Bibliotheken sowie in Spielbanken, Spielhallen und Wettver-
mittlungsstellen entfällt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 am Platz.
§ 6
Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe
(1) Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe sind unter Beachtung 
der notwendigen Schutzmaßnahmen befugt, ihre Tätigkeit auszu-
üben. Das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 ist einzuhalten, sofern die 
Art der Dienstleistung dies zulässt.
(2) Kann das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 zwischen Personen 
im Einzelfall wegen der Art der Dienstleistung nicht eingehalten 
werden, gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3, sofern die Art der 
Dienstleistung dies zulässt. Für Dienstleistungen im Bereich der 
Körperpflege, beispielsweise in Friseursalons, Fußpflegeeinrichtun-
gen, Nagelstudios, Kosmetiksalons, Massagesalons, Tattoostudios, 
Piercingstudios und ähnlichen Einrichtungen, gilt zusätzlich die 
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1.

Geburtstagsfeiern, sind mit bis zu 75 gleichzeitig anwesenden 
Personen auch in angemieteten oder zur Verfügung gestellten 
Räumlichkeiten oder Flächen unter Beachtung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen zulässig. Insbesondere gilt die Pflicht zur Kon-
takterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Das Abstandsgebot nach § 1 
Abs. 2 sowie die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 sind möglichst zu 
beachten. Der Veranstalter soll die Anzahl der anwesenden Perso-
nen so begrenzen, dass die Abstandsregelungen möglichst ein-
gehalten werden können. Anwesenden Personen soll ein Sitzplatz 
zugewiesen werden.
(8) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 
1 bis 7 können im begründeten Einzelfall auf Antrag von der zustän-
digen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung 
als Kreisordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, soweit 
das Schutzniveau vergleichbar, dies aus infektionsschutzrechtlicher 
Sicht vertretbar ist und der Zweck dieser Verordnung nicht beein-
trächtigt wird.
Teil 3
Religionsausübung
§ 3
(1) Gottesdienste von Religions- oder Glaubensgemeinschaften, 
insbesondere in Kirchen, Moscheen, Synagogen und sonstigen 
Gebetsräumen, oder deren Versammlungen, die für die Selbstor-
ganisation oder Rechtssetzung erforderlich sind, sind unter Beach-
tung von Schutzmaßnahmen, insbesondere des Abstandsgebots 
nach § 1 Abs. 2 zulässig. Sofern wegen der Art der Betätigung mit 
einem verstärkten Aerosolausstoß zu rechnen ist (beispielsweise 
bei Gemeindegesang, Chorgesang oder Blasmusik), sollen diese 
Aktivitäten nach Möglichkeit im Freien stattfinden; das Abstands-
gebot nach § 1 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Mindestab-
stand zwischen Personen zu verdoppeln ist.
(2) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften stellen sicher, dass 
Infektionsketten für die Dauer eines Monats rasch und vollständig 
nachvollzogen werden können. Sie sind zur Zusammenarbeit mit 
dem zuständigen Gesundheitsamt hinsichtlich der Kontaktnach-
verfolgung im Falle von Infektionen verpflichtet.
(3) In geschlossenen Räumen gilt für Teilnehmende die Masken-
pflicht nach § 1 Abs. 3. Ausgenommen sind Geistliche sowie Lek-
torinnen und Lektoren, Vorbeterinnen und Vorbeter, Kantorinnen 
und Kantore, Vorsängerinnen und Vorsänger unter Einhaltung 
zusätzlicher Schutzmaßnahmen, die sich aus den Infektionsschutz-
konzepten der Religions- oder Glaubensgemeinschaften ergeben. 
Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 entfällt am Platz der Teilnehmen-
den.
(4) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder ihre Dach-
organisationen erstellen Infektionsschutzkonzepte, in denen das 
Nähere zu den Schutzmaßnahmen, insbesondere die Sicherstel-
lung der Kontaktnachverfolgung, geregelt wird und legen diese 
nach Aufforderung dem zuständigen Gesundheitsamt vor.
Teil 4
Wirtschaftsleben
§ 4
Untersagung der Öffnung oder Durchführung
Untersagt ist die Öffnung oder Durchführung von
1. Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen,
2. Kirmes, Volksfesten und ähnlichen Einrichtungen,
3. Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen.
§ 5
Voraussetzungen für die Öffnung
Öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen, insbesondere
1. Einzelhandelsbetriebe, Apotheken, Sanitätshäuser, Banken, 

Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Tankstel-
len, Kraftfahrzeug- und Lastkraftwagenhandel einschließlich 
des einschlägigen Ersatzteilhandels, Fahrradhandel, Buch-
handlungen, Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf und ähnliche 
Einrichtungen,

2. Verkaufsstände auf Wochenmärkten, Floh- und Trödelmärkten, 
Spezialmärkten und ähnlichen Märkten, auf denen verschie-
dene Waren angeboten werden,

3. Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und ähnliche Einrichtungen,
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übrigen Bestimmungen dieser Verordnung mit der Maßgabe, dass 
die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 entfällt. Das Abstandsge-
bot nach § 1 Abs. 2 gilt unverändert.
§ 9
Nutzung von Verkehrsmitteln, Schülerbeförderung
(1) Bei Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personen-
nah- und Fernverkehrs und des gewerblichen Passagierverkehrs 
auf Flughäfen und der hierzu gehörenden Einrichtungen, wie 
beispielsweise dem Aufenthalt an Haltestellen, Bahnsteigen oder 
Einrichtungen der Fluggastabfertigung, gelten die Schutzmaßnah-
men, insbesondere die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. Satz 1 gilt 
auch für den freigestellten Schülerverkehr und andere Personen-
verkehre gemäß Freistellungs-Verordnung vom 30. August 1962 
(BGBl. I S. 601) in der jeweils geltenden Fassung sowie für Taxi- und 
Mietwagenverkehre. Ein Fahrscheinverkauf bei der Fahrerin oder 
dem Fahrer ist nur zulässig, wenn Trennvorrichtungen in den Fahr-
zeugen vorhanden sind.
(2) Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern gemäß § 69 
des Schulgesetzes (SchulG) darf nicht mit der Begründung verwei-
gert werden, dass diese keine Mund-Nasen- Bedeckung tragen.
(3) Der Betrieb von Seilbahnen, Sesselbahnen und ähnlichen Ein-
richtungen kann unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen entspre-
chend Absatz 1 erfolgen.
(4) Die Durchführung von Reisebusreisen, Schiffsreisen oder ähn-
lichen Angeboten ist unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen 
zulässig. Insbesondere gelten die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Für die 
gastronomischen Angebote gilt § 7 entsprechend. Für die Erbrin-
gung von Dienstleistungen, das Angebot von Freizeitaktivitäten 
oder Sport gelten die übrigen Bestimmungen dieser Verordnung.
Teil 5
Sport und Freizeit
§ 10
Sport
(1) Das gemeinsame sportliche Training und der Wettkampf sind in 
Gruppen von bis zu zehn Personen zulässig; dies gilt auch für den 
Kontaktsport. Bei darüber hinausgehenden Gruppengrößen gelten 
die Schutzmaßnahmen, insbesondere das Abstandsgebot nach § 
1 Abs. 2 Satz 1; sofern wegen der Art der sportlichen Betätigung, 
insbesondere in geschlossenen Räumen, mit einem verstärkten 
Aerosolausstoß zu rechnen ist, ist der Mindestabstand zwischen 
Personen zu verdoppeln.
(2) Bei der Nutzung von Schwimm- und Spaßbädern, Badeseen 
oder ähnlichen Angeboten sowie bei der sportlichen Betätigung 
in geschlossenen Räumen gelten die Personenbegrenzung nach 
§ 1 Abs. 7 bei mehr als zehn dort anwesenden Personen und die 
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1; bei räumlich 
getrennten Wellnessangeboten innerhalb einer Einrichtung entfällt 
die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7, das Abstandsgebot nach 
§ 1 Abs. 2 sowie die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 
Satz 1 gelten unverändert.
(3) Zuschauer sind nur nach Maßgabe der in § 1 Abs. 9 genannten 
Hygienekonzepte für Veranstaltungen im Innen- und Außenbe-
reich zugelassen.
(4) Unter den Voraussetzungen der Absätze 1 und 3 sind sportliche 
Angebote mit touristischem Charakter zulässig.
(5) Mannschaften der 1. und 2. Fußballbundesliga sowie der 3. 
Liga der Herren wird der Trainings-, Wettkampf- und Spielbetrieb 
abweichend von den übrigen Bestimmungen dieser Verordnung 
gestattet. Dies gilt nur, wenn die organisatorischen, medizinischen 
und hygienischen Vorgaben des von der Task Force „Sportmedizin 
/ Sonderspielbetrieb im Profifußball“ der DFL Deutsche Fußballliga 
GmbH erstellten Konzepts in der jeweils geltenden Fassung für den 
Trainings- und Spielbetrieb umgesetzt werden.
§ 11
Freizeit
(1) Folgende Einrichtungen sind unter Beachtung der Schutzmaß-
nahmen geöffnet:
1. Messen und ähnliche Einrichtungen,
2. Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen,

(3) Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben unter Beach-
tung der notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen geöffnet. 
Für Patientinnen und Patienten gilt in Wartesituationen gemeinsam 
mit anderen Personen die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3.
§ 7
Gastronomie
(1) Folgende Einrichtungen sind unter Beachtung der Schutzmaß-
nahmen geöffnet:
1. Restaurants, Speisegaststätten, Kneipen, Cafés, Shisha-Bars 

und ähnliche Einrichtungen,
2. Eisdielen, Eiscafés und ähnliche Einrichtungen,
3. Vinotheken, Probierstuben und ähnliche Einrichtungen,
4. Angebote von Tagesausflugsschiffen einschließlich des gastro-

nomischen Angebots und ähnliche Einrichtungen.
(2) Es gilt insbesondere das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, die 
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 für die Kon-
taktdaten sämtlicher Gäste sowie innerhalb der Räumlichkeiten 
der Einrichtung die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. Für Gäste der 
Einrichtung entfällt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 am Platz. In 
Warte- oder Abholungssituationen, insbesondere an Theken im 
Sinne des Absatzes 3, gilt die Maskenpflicht sowohl innerhalb der 
Räumlichkeiten der Einrichtung als auch im Freien.
(3) Die Öffnungszeiten der Einrichtungen sind auf den Zeitraum 
von 6:00 bis 24:00 Uhr begrenzt; Beschränkungen der Öffnungszei-
ten aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen bleiben unberührt. 
Von Satz 1 Halbsatz 1 ausgenommen sind private Veranstaltungen 
mit zuvor eindeutig festgelegtem Teilnehmerkreis. Der Verzehr von 
Speisen oder Getränken erfolgt ausschließlich an Tischen. Bar- und 
Thekenbereiche können für den Verkauf und die Abgabe von Spei-
sen und Getränken geöffnet werden; für den Verbleib von Gästen 
sind diese Bereiche jedoch geschlossen.
(4) Die Reinigung des gebrauchten Geschirrs (insbesondere 
Besteck, Gläser, Teller) ist mittels Spülmaschine mit mindestens 60 
Grad durchzuführen.
(5) Kantinen und Mensen, die ausschließlich die Versorgung der 
betreffenden Einrichtung vornehmen, sind unter Beachtung der 
Schutzmaßnahmen geöffnet. Die Pflicht zur Kontakterfassung nach 
§ 1 Abs. 8 Satz 1 findet keine Anwendung.
(6) Abhol-, Liefer- und Bringdienste sowie der Straßenverkauf sind 
unter Beachtung der gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig. Ins-
besondere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 und für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung sowie die Kun-
dinnen und Kunden die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3.
§ 8
Hotellerie, Beherbergungsbetriebe
(1) Folgende Einrichtungen sind unter Beachtung der Schutzmaß-
nahmen geöffnet:
1. Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe, Gästehäuser und 

ähnliche Einrichtungen,
2. Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Privatquartiere und ähnliche 

Einrichtungen,
3. Jugendherbergen, Familienferienstätten, Jugendbildungsstät-

ten, Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime, Ferienzentren 
und ähnliche Einrichtungen,

4. Campingplätze, Reisemobilplätze, Wohnmobilstellplätze und 
ähnliche Einrichtungen.

(2) Es besteht eine Reservierungs- oder Anmeldepflicht. Es gilt die 
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 für die Kontakt-
daten sämtlicher Gäste. Die Aufbewahrungspflicht nach § 30 Abs. 4 
des Bundesmeldegesetzes bleibt unberührt.
(3) In allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Einrichtung gilt 
das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 sowie innerhalb der Räum-
lichkeiten der Einrichtung die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. 
Der Betreiber der Einrichtung hat durch Steuerung des Zutritts 
Ansammlungen von Personen in öffentlich zugänglichen oder Gäs-
ten vorbehaltenen Bereichen der Einrichtung, die von einer Mehr-
zahl von Personen benutzt werden, zu vermeiden.
(4) Für die gastronomischen Angebote der Einrichtung gilt § 7 ent-
sprechend. Bei der Erbringung von Dienstleistungen, dem Angebot 
von Freizeitaktivitäten, Sport oder Wellnessangeboten gelten die 
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bensmittelbranche, in der Landwirtschaft Tätige, Mitarbeitende 
von Banken und Sparkassen oder von Medienunternehmen;

3. Kinder berufstätiger Alleinerziehender und anderer Sorgebe-
rechtigter, die auf eine Betreuung angewiesen sind und keiner-
lei andere Betreuungslösung finden;

4. Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfe nach 
§ 31 des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder teilstationäre 
Hilfen zur Erziehung nach § 32 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch erhalten;

5. Kinder, bei denen der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendam-
tes dies für zweckmäßig erachtet, auch wenn die Familie keine 
Individualleistung erhält sowie

6. Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung zu dem Schluss 
kommt, dass die Betreuung im Sinne des Kindeswohls geboten 
ist; deren Sorgeberechtigten sollen ermuntert werden, die Not-
fallbetreuung in Anspruch zu nehmen.

Soweit Schülerinnen und Schüler in der Notfallbetreuung in den 
Schulen sind, wird dort ein an die Situation angepasstes pädagogi-
sches Angebot stattfinden.
(4) Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen und Prüfungen 
an den Staatlichen Studienseminaren für Lehrämter richtet sich 
nach den Vorgaben des für die Lehrerinnen- und Lehrerausbil-
dung zuständigen Ministeriums und erfolgt unter Beachtung des 
„Hygieneplans Corona für die Studienseminare in Rheinland-Pfalz“, 
veröffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums für Bildung, in 
seiner jeweils geltenden Fassung.
§ 13
Kindertageseinrichtungen
(1) An allen Kindertageseinrichtungen findet ein eingeschränktes 
Betreuungsangebot in Form von Betreuungssettings statt. Unter 
Betreuungssettings wird eine soziale Gruppe von Kindern verstan-
den, die regelmäßig und in gleicher Zusammensetzung innerhalb 
einer Einrichtung betreut werden. Es ist darauf zu achten, dass der 
Zweck der Verordnung nicht beeinträchtigt wird. Die Schließungen 
von Kindertageseinrichtungen aufgrund von Einzelverfügungen 
bleiben unberührt.
(2) Das eingeschränkte Betreuungsangebot in Kindertageseinrich-
tungen in Form von Betreuungssettings steht allen Kindern offen, 
die bereits in einer Kindertageseinrichtung einen Betreuungsplatz 
haben. Die Neuaufnahme von Kindern ist zulässig. Jedem Betreu-
ungssetting werden klar definierte Räumlichkeiten zugeordnet; die 
gestaffelte Nutzung etwa von Funktionsräumen durch verschie-
dene Betreuungssettings ist möglich. Auf die „Leitlinien des Kita-
Tag der Spitzen Rheinland-Pfalz - Kinderbetreuung in einem Alltag 
mit Corona“ vom 20. Mai 2020 sowie die „Gemeinsamen Empfeh-
lungen zur Anpassung der Hygienepläne der Kindertagesstätten 
in Rheinland-Pfalz” vom 5. Juni 2020, veröffentlicht auf der Inter-
netseite des Ministeriums für Bildung, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung wird hingewiesen. Beim Übergang von der Notbetreuung 
zum eingeschränkten Betreuungsbetrieb können die bestehenden 
Notgruppen verändert und neu entstehende Betreuungssettings 
gebildet werden. Im Rahmen des eingeschränkten Betreuungsan-
gebotes für alle Kinder sind ausreichende Betreuungssettings für 
Kinder, die nach den Sommerferien eingeschult werden, sowie für 
Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder teilstationäre Hilfen zur 
Erziehung nach § 32 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erhalten 
oder bei denen der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes 
dies für zweckmäßig erachtet, auch wenn die Familie keine Indi-
vidualleistung erhält, sowie bei Betreuungsnotlagen für Kinder 
insbesondere von Alleinerziehenden oder von voll berufstätigen 
Eltern zu gewähren.
(3) Personen, die bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infi-
ziert sind oder in häuslicher Gemeinschaft mit infizierten Personen 
leben, müssen dem Einrichtungsbetrieb fernbleiben. Dasselbe gilt 
für Personen, die nach § 19 eingereist sind, solange eine Pflicht zur 
Absonderung besteht.
(4) Darüber hinaus findet für Kindertageseinrichtungen die Rege-
lung des § 1 Absatz 1 Satz 3 Anwendung. Für Personen mit chro-
nischen respiratorischen Symptomen erheblicher Schwere oder 

3. zoologische Gärten, Tierparks, botanische Gärten und ähnliche 
Einrichtungen.

(2) Es ist eine strenge Zutrittskontrolle, beispielsweise durch Vor-
verkauf eines begrenzten Kartenkontingents, und die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 vorzusehen. Die Anzahl der 
Personen, die sich zeitgleich auf dem Gelände befinden dürfen, ist 
vorab von der örtlich zuständigen Behörde zu genehmigen.
(3) In allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Einrichtung gel-
ten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 und die Maskenpflicht nach 
§ 1 Abs. 3. Der Betreiber der Einrichtung hat durch Steuerung des 
Zutritts Ansammlungen von Personen in öffentlich zugänglichen 
oder Gästen vorbehaltenen Bereichen der Einrichtung, die von 
einer Mehrzahl von Personen benutzt werden, zu vermeiden. Die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 entfällt in Bereichen im Freien, die 
einem weiten parkähnlichen Charakter entsprechen.
(4) Bei der Benutzung von Fahrgeschäften gilt die Maskenpflicht 
nach § 1 Abs. 3.
(5) Für die gastronomischen Angebote der Einrichtung gilt § 7 ent-
sprechend. Für die Erbringung von Dienstleistungen, das Angebot 
von Freizeitaktivitäten oder Sport gelten die übrigen Bestimmun-
gen dieser Verordnung.
(6) Auf Spielplätzen und in Baby- und Kleinkindschwimmbecken ist 
möglichst das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 zu beachten.
Teil 6
Bildung und Kultur
§ 12
Schulen, Staatliche Studienseminare für Lehrämter
(1) Der Schulbetrieb findet gemäß den Vorgaben des für die 
Angelegenheiten des Schul- und Unterrichtswesens zuständigen 
Ministeriums im Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen 
Angelegenheiten zuständigen Ministerium statt. Der „Hygieneplan-
Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“, veröffentlicht auf der 
Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner jeweils gelten-
den Fassung, ist anzuwenden. Die Durchführung von Prüfungen 
einschließlich der Prüfungen für schulische Abschlüsse für Nicht-
schülerinnen und Nichtschüler ist zulässig. Sofern der reguläre 
Unterricht wegen der in Satz 1 und 2 genannten Vorgaben nicht 
in vollem Umfang als Präsenzunterricht stattfindet, erfüllen die 
Schulen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag durch ein pädago-
gisches Angebot, das auch in häuslicher Arbeit wahrgenommen 
werden kann. Die Schulpflicht besteht fort und wird auch durch die 
Wahrnehmung des pädagogischen Angebots zur häuslichen Arbeit 
erfüllt. Schülerinnen und Schüler, die aus Infektionsschutzgründen 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten ein pädagogi-
sches Angebot zur häuslichen Arbeit.
(2) Abweichungen von den in Absatz 1 genannten Vorgaben sind 
für Schulen in freier Trägerschaft möglich; sie bedürfen der Zustim-
mung der Schulbehörde.
(3) Eltern von Schülerinnen und Schülern können die Notfallbetreu-
ung in Schulen in Anspruch nehmen, sofern die Schülerinnen und 
Schüler nicht am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen und 
eine häusliche Betreuung für sie nicht oder nur teilweise möglich 
ist. Die Notfallbetreuung kommt vor allem für folgende Personen 
infrage:
1. Kinder in Förderschulen, soweit deren Betrieb für die Betreu-

ung und Versorgung besonders beeinträchtigter Kinder und 
Jugendlicher unverzichtbar ist;

2. Kinder, deren Eltern zu Berufsgruppen gehören, deren Tätigkei-
ten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung 
notwendig sind, unabhängig davon, ob ein Elternteil oder beide 
Elternteile diesen Berufsgruppen angehören; zu diesen Grup-
pen zählen insbesondere Angehörige von Gesundheits- und 
Pflegeberufen, Polizei, Rettungsdienste, Justiz (einschließlich 
der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien) und Justizvollzugs-
anstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher 
und Angestellte von Energie- und Wasserversorgung; für die 
Grundversorgung der Bevölkerung können auch andere Berufs-
gruppen notwendig sein, beispielsweise Angestellte in der Le-
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verstärktem Aerosolausstoß führen (beispielsweise bei Chorgesang 
oder Blasmusik), sollen nach Möglichkeit im Freien stattfinden; das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Min-
destabstand zwischen Personen zu verdoppeln ist.
Teil 7
Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen
§ 16
Besuchs- und Zutrittsregelungen für besondere Einrichtungen
(1) Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 bis 7 IfSG, ausgenom-
men Hospize, dürfen nicht für Zwecke des Besuchs von Patientin-
nen und Patienten betreten werden.
(2) Über den Zugang zu
1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der Fach-

krankenhäuser für Gerontopsychiatrie,
2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie
3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern, 

jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, entschei-
det die Leitung der jeweiligen Einrichtung.

3) Absatz 1 gilt nicht für
1. Eltern, die ihr minderjähriges Kind besuchen,
2. die Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder 

den Lebenspartner, die Verlobte oder den Verlobten, sonstige 
nahe Angehörige oder nahestehende Personen,

3. Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in dieser Funktion die Ein-
richtung aufsuchen,

4. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und 
Notare, die in dieser Funktion die Einrichtung aufsuchen,

5. rechtliche Betreuerinnen und Betreuer, soweit ein persönlicher 
Kontakt zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nach 
§ 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderlich ist; Bevoll-
mächtigte werden rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern 
gleichgestellt,

6. sonstige Personen, denen aufgrund hoheitlicher Aufgaben 
Zugang zu gewähren ist,

7. therapeutische oder medizinisch notwendige Besuche.
(4) Absatz 3 gilt nicht für Personen, die
1. Kontaktpersonen der Kategorien I und Il entsprechend der 

Definition durch das Robert-Koch-Institut sind,
2. bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind,
3. erkennbare Atemwegsinfektionen haben oder
4. nach § 19 eingereist sind, solange eine Pflicht zur Absonde-

rung besteht; die Ausnahmen des § 20 sind nicht anwendbar.
(5) Die Einrichtungen haben, im Einzelfall auch unter Auflagen, 
Ausnahmen vom Betretungsverbot nach Absatz 1 oder von der 
Einschränkung nach Absatz 4 zuzulassen, wenn ein besonderes 
berechtigtes Interesse vorliegt. Ein besonderes berechtigtes Inte-
resse liegt insbesondere bei Begleitung von Schwerkranken oder 
Sterbenden oder Begleitung von Geburten vor. Die Einrichtungen 
haben die notwendigen hygienischen Schutzmaßnahmen zu tref-
fen und deren Einhaltung zu kontrollieren. Minderjährigen unter 
16 Jahren und Personen mit erkennbaren Atemwegsinfektionen ist 
der Zutritt zu einer Einrichtung nach Absatz 1 untersagt.
(6) Sofern das Betreten einer in Absatz 1 genannten Einrichtung 
nach den Bestimmungen der Absätze 2, 3 und 5 zulässig ist, muss 
dennoch durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt werden, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie andere Personen in 
den jeweiligen Einrichtungen nicht gefährdet werden.
§ 17
Krankenhäuser
(1) Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes Rhein-
land-Pfalz 2019 bis 2025 aufgenommen sind, die Universitätsmedi-
zin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Krankenhäuser 
mit Versorgungsvertrag nach § 109 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch, die zum 29. April 2020 über Intensivbehandlungsbet-
ten mit Beatmungsmöglichkeit verfügen und im Register der 
Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Not-
fallmedizin (DIVI-Register) registriert und gelistet sind, haben ihre 
Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit im jeweils 
notwendigen Umfang, mindestens jedoch 20 v. H. ihrer jeweiligen 
Kapazitäten, und die Behandlungskapazitäten der Normalver-

Frequenz gilt, dass sie dem Einrichtungsbetrieb fernzubleiben 
haben, es sei denn, es können ausgleichende Maßnahmen erfol-
gen. Satz 1 gilt auch für Personen, die mit Personen, die akute respi-
ratorische Symptome aufweisen, in häuslicher Gemeinschaft leben.
§ 14
Hochschulen, Außerschulische Bildungsmaßnahmen und Aus-, 
Fort- und Weiterbildung
(1) Die forschende Tätigkeit sowie die lehrende Tätigkeit in Klein-
gruppen an Hochschulen und öffentlich geförderten außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen können unter Beachtung der 
Schutzmaßnahmen zugelassen werden. Bei den Lehrveranstaltun-
gen gilt das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 und die Pflicht zur Kon-
takterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1.
(2) Bildungsangebote in öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
außerhalb der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 
sowie Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sind 
zulässig, soweit mindestens dem „Hygieneplan-Corona für die 
Schulen in Rheinland-Pfalz“, veröffentlicht auf der Internetseite des 
Ministeriums für Bildung, in seiner jeweils geltenden Fassung, ver-
gleichbare Anforderungen eingehalten werden. Es gilt die Pflicht 
zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Für Sport- und Bewe-
gungsangebote in öffentlichen und privaten Einrichtungen außer-
halb der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen gilt § 
10 entsprechend. Für Musikschulen und Musikangebote in öffent-
lichen und privaten Einrichtungen außerhalb der allgemeinbilden-
den und berufsbildenden Schulen gilt § 15 entsprechend.
(3) Absatz 2 gilt auch für entsprechende Bildungsangebote von 
Einzelpersonen und für Maßnahmen von Dienstleistern, die Leis-
tungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch oder Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung nach 
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch umsetzen, sowie für arbeits-
marktpolitische Projekte, die aus Landesmitteln oder Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds gefördert werden.
(4) Angebote von Fahrschulen sind beim praktischen Unterricht 
vom Abstandsgebot des § 1 Abs. 2 befreit, sofern dieses nicht ein-
gehalten werden kann. Beim praktischen Fahrunterricht und der 
Fahrprüfung gilt für alle sich gemeinsam in einem Fahrzeug aufhal-
tenden Personen die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. Die Sätze 1 bis 
2 gelten auch für die Aus- und Weiterbildung der amtlich anerkann-
ten Sachverständigen oder Prüferinnen und Prüfer für den Kraft-
fahrzeugverkehr oder deren Auditierung sowie für Flugschulen.
(5) Ferienbetreuungsmaßnahmen und Jugendfreizeiten sind zuläs-
sig, soweit die Anforderungen des Hygienekonzepts „Jugendfrei-
zeiten“ eingehalten werden. Bei Gruppen von bis zu 25 Personen 
einschließlich des Betreuungspersonals kann bei Beachtung weite-
rer Hygiene- und Schutzmaßnahmen vom Abstandsgebot nach § 1 
Abs. 2 abgesehen werden.
§ 15
Kultur
(1) Öffentliche und gewerbliche Kultureinrichtungen, insbesondere
1. Kinos, Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen und ähnliche 

Einrichtungen,
2. Zirkusse und ähnliche Einrichtungen
sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen geöffnet. Es gelten 
das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 
3 sowie die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 entfällt am Platz.
(2) Ein Probebetrieb, auch der Breiten- und Laienkultur, ist unter 
Einhaltung der sonstigen Vorgaben dieser Verordnung zulässig; 
es gilt insbesondere das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2. Sofern 
wegen der Art der Betätigung mit einem verstärkten Aerosolaus-
stoß zu rechnen ist (beispielsweise bei Chorgesang oder Blasmu-
sik), sollen diese Aktivitäten nach Möglichkeit im Freien stattfinden; 
das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der 
Mindestabstand zwischen Personen zu verdoppeln ist.
(3) Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 gilt nicht für Darstellerinnen 
und Darsteller, Künstlerinnen und Künstler sowie Musikerinnen 
und Musiker während der Vorstellung oder Aufführung unter Ein-
haltung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen. Gesang und andere 
Tätigkeiten, die wegen besonderer körperlicher Anstrengung zu 
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6. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer 
der in Nummer 1 bis 5 genannten Einrichtungen oder mit 
Krankenhäusern vergleichbar sind,

7. Einrichtungen für ambulante Entbindungen nach § 24 f des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch,

8. Arztpraxen und Zahnarztpraxen,
9. Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,
10. Tierkliniken und ähnliche Einrichtungen,
11. Sanitätshäuser sowie
12. Kranken- und Pflegekassen.
(4) Die Gesundheitsämter sind verpflichtet, Meldungen nach Absatz 
2 Satz 1 Nr. 6 unverzüglich dem Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie weiterzuleiten.
Teil 8
Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende und
gruppenbezogene Maßnahmen
§ 19
Einreise aus Risikogebieten
(1) Personen, die auf dem Land-, Wasser- oder Luftweg aus dem 
Ausland in das Land Rheinland-Pfalz einreisen und sich zu einem 
beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem 
Risikogebiet nach Satz 4 aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich 
unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene 
Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben 
und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig 
dort abzusondern. Satz 1 gilt auch für Personen, die zunächst in ein 
anderes Bundesland eingereist sind. Den in Satz 1 und 2 genannten 
Personen ist es in dem in Satz 1 genannten Zeitraum nicht gestat-
tet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem eigenen 
Hausstand angehören. Risikogebiet im Sinne des Satzes 1 ist ein 
Staat oder eine Region außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, 
für welchen oder welche zum Zeitpunkt der Einreise in das Land 
Rheinland-Pfalz ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 besteht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt 
durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt 
und das Bundeministerium des Innern, für Bau und Heimat und 
wird durch das Robert Koch-Institut veröffentlicht.
(2) Personen, die nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 aus einem Risiko-
gebiet eingereist sind, sind verpflichtet, unverzüglich nach Einreise 
die für sie zuständige Behörde zu kontaktieren und auf das Vorlie-
gen der Verpflichtungen nach Absatz 1 hinzuweisen. Sie sind ferner 
verpflichtet, bei Auftreten von Symptomen, die auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS- CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktu-
ellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinweisen, die zuständige 
Behörde hierüber unverzüglich zu informieren.
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 
1 und 2 erfassten Personen der Beobachtung durch die zuständige 
Behörde.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Personen, die neu oder nach 
längerer Abwesenheit erneut in eine Aufnahmeeinrichtung für 
Asylbegehrende des Landes aufgenommen werden. Die nach § 
47 des Asylgesetzes in einer solchen Aufnahmeeinrichtung wohn-
pflichtigen Personen sind beim Auftreten von Symptomen, die 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der 
dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinwei-
sen, verpflichtet, den Träger der Aufnahmeeinrichtung hierüber 
unverzüglich zu informieren, sich in eine zugewiesene, geeignete 
Unterkunft zu begeben und sich dort bis zur Vorlage eines Tester-
gebnisses über eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus SARS- 
CoV-2 ständig dort abzusondern. Die Aufnahmeeinrichtung hat 
die zuständige Behörde hierüber unverzüglich zu informieren. Die 
Aufnahmeeinrichtung kann den Betroffenen jederzeit neue Unter-
bringungsbereiche zuweisen und Ausnahmen von den Verpflich-
tungen der Sätze 1 und 2 zulassen.
§ 20
Ausnahmen
(1) § 19 gilt nicht für Personen, die nur zur Durchreise in den Gel-
tungsbereich dieser Verordnung einreisen; diese haben das Gebiet 
des Geltungsbereiches dieser Verordnung auf unmittelbarem Weg 
zu verlassen. Die hierfür erforderliche Durchreise durch das Gebiet 
des Geltungsbereiches dieser Verordnung ist hierbei gestattet.

sorgung in Isolierstationen im jeweils notwendigen Umfang ein-
schließlich des für die Versorgung und Behandlung notwendigen 
Personals jederzeit für die Versorgung und Behandlung von Patien-
tinnen und Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung vorzuhalten.
(2) Sollte ein Anstieg der Reproduktionsrate bei den Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 dies nach Feststellung des Ministeri-
ums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie erforderlich 
machen, haben die in Absatz 1 genannten Krankenhäuser inner-
halb von 72 Stunden nach dieser Feststellung weitere Intensivbe-
handlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für 
die Versorgung und Behandlung notwendigen Personals für die 
Versorgung und Behandlung von Patientinnen und Patienten mit 
einer COVID-19-Erkrankung zu organisieren und vorzuhalten.
(3) Die Krankenhäuser erstellen individuelle Organisationskon-
zepte, die eine dynamische Anpassung der Kapazitäten an das 
Infektionsgeschehen zulassen und geben diese dem Ministerium 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie bekannt.
(4) Die Koordination in den fünf Versorgungsgebieten gemäß Kran-
kenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025, ein kon-
tinuierliches Monitoring des Infektionsgeschehens, insbesondere 
der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen und der Reproduk-
tionszahl der Informationen des DIVI-Registers, sowie der ständige 
Informationsaustausch mit den kooperierenden Krankenhäusern 
der Maximal- und Schwerpunktversorgung in den fünf Versor-
gungsgebieten erfolgen, in enger Abstimmung mit dem Ministe-
rium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, weiterhin 
durch die Krankenhäuser, denen dies durch Bescheid des Ministeri-
ums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie vom 30. März 
2020 als besondere Aufgabe zugewiesen wurde.
§ 18
Erfassung
(1) Zur zentralen landesweiten Information der Landesregierung 
und zur Koordination der Behandlungskapazitäten erfassen alle in 
der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-
19-Erkrankung tätigen Einrichtungen fortlaufend, mindestens ein-
mal täglich, die COVID-19-Fallzahlen, die belegten und verfügbaren 
Intensivbetten sowie die belegten und verfügbaren Beatmungs-
plätze und melden diese Daten elektronisch an das Informations-
system „Zentrale Landesweite Behandlungskapazitäten (ZLB)“ der 
Länder Rheinland-Pfalz und Saarland und an das COVID-19-Regis-
ter Rheinland-Pfalz.
(2) Die Leitungen von Einrichtungen nach Absatz 3, die Geräte, 
welche zur invasiven oder nicht invasiven Beatmung von Men-
schen geeignet sind (Beatmungsgeräte), besitzen, sind verpflichtet, 
unverzüglich dem für ihre Einrichtung zuständigen Gesundheits-
amt Folgendes zu melden:
1. den Namen und die Anschrift der Einrichtung,
2. die Anzahl ihrer Beatmungsgeräte,
3. den Hersteller und die Typenbezeichnung ihrer Beatmungsge-

räte,
4. Angaben zur Funktionsfähigkeit ihrer Beatmungsgeräte,
5. Ansprechpersonen und Kontaktdaten, sodass eine jederzei-

tige Erreichbarkeit der Einrichtung sichergestellt ist, sowie
6. jede Änderung hinsichtlich der gemeldeten Angaben zu den 

Nummern 1 bis 5.
Die in Absatz 3 Nr. 4 und 5 genannten Einrichtungen sind von der 
Meldepflicht nach Satz 1 befreit, soweit sie diese Angaben bereits 
in anderer geeigneter Form dem Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie zur Verfügung stellen.
(3) Einrichtungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 sind insbesondere:
1. Einrichtungen für ambulantes Operieren,
2. stationäre und ambulante Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

richtungen,
3. Dialyseeinrichtungen,
4. zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch,
5. Privatkrankenanstalten nach § 30 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbe-

ordnung, soweit diese nicht zugleich ein zugelassenes Kran-
kenhaus nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
sind,
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2. entgegen § 1 Abs. 7 die Personenbegrenzung nicht einhält,
3. entgegen § 1 Abs. 9 Satz 2 die in den veröffentlichten Hygieneko-
nzepten geregelten Schutzmaßnahmen nicht einhält,
4. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,
5. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht 
einhält,
6. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 nicht 
einhält,
7. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,
8. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 oder die Pflicht zur Kontak-
terfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
9. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 3 die Pflicht zur Personenbegrenzung 
nach § 1 Abs. 7 nicht einhält,
10. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 untersagte Ansammlungen von Per-
sonen zulässt oder an solchen Ansammlungen teilnimmt,
11. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 1 die zeitliche Beschränkung 
von Veranstaltungen nicht beachtet,
12. entgegen § 2 Abs. 7 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,
13. entgegen § 2 Abs. 7 Satz 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach 
§ 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
14. entgegen § 4 Nr. 1 bis 3 eine der genannten Einrichtungen öff-
net oder Veranstaltungen durchführt,
15. entgegen § 5 Satz 1 die gebotenen Schutzmaßnahmen unter-
lässt,
16. entgegen § 5 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 
1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 und die Personenbegrenzung 
nach § 1 Abs. 7 nicht einhält,
17. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,
18. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 nicht einhält,
19. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 1 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
nicht einhält,
20. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach 
§ 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
21. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 1 die notwendigen Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen unterlässt,
22. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
nicht einhält,
23. entgegen § 7 Abs. 1 die gebotenen Schutzmaßnahmen unter-
lässt,
24. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, 
die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 sowie die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 nicht einhält,
25. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
nicht einhält,
26. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 die zulässige Öffnungszeit 
nicht einhält,
27. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 3 nicht sicherstellt, dass der Verzehr 
von Speisen oder Getränken ausschließlich an Tischen erfolgt,
28. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 2 den Bar- und Thekenbe-
reich für den Verbleib von Gästen nicht schließt,
29. entgegen § 7 Abs. 4 das gebrauchte Geschirr nicht mittels Spül-
maschine mit mindestens 60 Grad reinigt,
30. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 1 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
31. entgegen § 7 Abs. 6 Satz 1 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
32. entgegen § 7 Abs. 6 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 nicht einhält,
33. entgegen § 8 Abs. 1 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
34. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 als Betreiber der Einrichtung den 
Zugang nicht durch Reservierung oder Anmeldung der Gäste kon-
trolliert oder als Gast keine Reservierung oder Anmeldung vor-
nimmt,
35. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach 
§ 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,

(2) Von § 19 ebenfalls nicht erfasst sind Personen, die über ein 
ärztliches Zeugnis in deutscher oder in englischer Sprache verfü-
gen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind, 
und dieses der zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich 
vorlegen. Das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 muss sich auf eine 
molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem sonstigen durch das Robert 
Koch-Institut veröffentlichten Staat durchgeführt und höchstens 
48 Stunden vor Einreise in den Geltungsbereich dieser Verordnung 
vorgenommen worden ist. Das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 ist für 
mindestens 14 Tage nach Einreise aufzubewahren.
(3) § 19 gilt ferner nicht für Personen, die zum Zwecke einer mehr-
wöchigen Arbeitsaufnahme aus einem Risikogebiet nach § 19 Abs. 
1 Satz 4 in das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz einreisen, wenn 
am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 14 
Tagen nach ihrer Einreise, gruppenbezogen betriebliche Hygien-
emaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außer-
halb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die einer Absonderung 
nach § 19 Abs. 1 Satz 1 bis 3 vergleichbar sind, sowie das Verlassen 
der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist. 
Das Recht der zuständigen Behörde, weitergehende Maßnahmen, 
insbesondere in begründeten Fällen eine ständige Absonderung, 
anzuordnen, bleibt unberührt. Der Arbeitgeber zeigt die Arbeits-
aufnahme bei der zuständigen Behörde an und dokumentiert die 
ergriffenen Maßnahmen nach Satz 1. Die zuständige Behörde hat 
die Einhaltung zu überprüfen.
(4) In begründeten Fällen können Befreiungen zugelassen werden, 
sofern dies unter Abwägung aller betroffenen Belange vertretbar 
ist.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Per-
sonen keine Symptome aufweisen, die auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Krite-
rien des Robert-Koch-Instituts hinweisen. Treten binnen 14 Tagen 
nach Einreise in den Geltungsbereich dieser Verordnung Symp-
tome auf, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Insti-
tuts hinweisen, haben die Personen nach Absatz 2 und 3 unverzüg-
lich die zuständige Behörde hierüber zu informieren.
§ 21
Gruppenbezogene Maßnahmen
Bei besonderen gruppenbezogenen Arbeits- und Unterbringungs-
situationen, insbesondere bei Saisonarbeitskräften, die in Gruppen 
arbeiten und wohnen oder zum Zwecke der Aufnahme einer Tätig-
keit in einer Gruppe anreisen, hat der Arbeitgeber die Arbeitsauf-
nahme vor ihrem Beginn bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Der Arbeitgeber hat gruppenbezogen besondere betriebliche 
Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung 
außerhalb der Arbeitsgruppe nach den derzeit einschlägigen fach-
lichen Standards, insbesondere nach Maßgabe der zuständigen 
Berufsgenossenschaft, zu ergreifen und diese zu dokumentieren. 
Die zuständige Behörde hat die Einhaltung zu überprüfen. Zimmer 
dürfen nur mit höchstens der halben sonst üblichen Belegungska-
pazität belegt werden; diese Einschränkung gilt nicht für Familien.
Teil 9
Allgemeinverfügungen
§ 22
Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltungen, in kreisfreien 
Städten der Stadtverwaltungen als Kreisordnungsbehörden, zur 
Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 nach dem Infektions-
schutzgesetz sind im Einvernehmen mit dem für Gesundheit 
zuständigen Ministerium zu erlassen.
Teil 10
Bußgeldbestimmungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten
§ 23
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 1 das Abstandsgebot nicht einhält,
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rungen nicht einhält,67. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 die 
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs.
8 Satz 1 nicht einhält,
68. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 3 die gebotenen Maßnahmen unter-
lässt,
69. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 4 die gebotenen Maßnahmen unter-
lässt,
70. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
nicht einhält,
71. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 3 die gebotenen Maßnahmen nicht 
einhält,
72. entgegen § 14 Abs. 5 Satz 1 die Anforderungen des Hygieneko-
nzepts „Jugendfreizeiten“ nicht einhält,
73. entgegen § 15 Abs. 1 Satz 1 die Schutzmaßnahmen nicht ein-
hält,
74. entgegen § 15 Abs. 1 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, 
die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 oder die Pflicht zur Kontakterfas-
sung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält
75. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 das Abstandsgebot nach 
§ 1 Abs. 2 nicht einhält,
76. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 den Mindestabstand zwi-
schen Personen nicht verdoppelt,
77. entgegen § 15 Abs. 3 Satz 1 zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
unterlässt,
78 entgegen § 15 Abs. 3 Satz 3 die Schutzmaßnahmen nicht einhält,
79. entgegen § 16 Abs. 1 die dort genannten Einrichtungen betritt,
80. entgegen § 16 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 die dort genann-
ten Einrichtungen betritt,
81. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 3 die notwendigen hygienischen 
Schutzmaßnahmen unterlässt oder deren Einhaltung nicht kont-
rolliert,
82. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 4 in Verbindung mit Abs. 1 die dort 
genannten Einrichtungen betritt,
83. entgegen § 16 Abs. 6 die entsprechenden Maßnahmen unter-
lässt,
84. entgegen § 17 Abs. 1 die erforderlichen Intensivbehandlungs-
betten mit Beatmungsmöglichkeit sowie die Behandlungskapazi-
täten der Normalversorgung in Isolierstationen einschließlich des 
für die Versorgung und Behandlung notwendigen Personals nicht 
vorhält,
85. entgegen § 17 Abs. 2 die weiteren Intensivbehandlungsbetten 
mit Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für die Versorgung 
und Behandlung notwendigen Personals nicht organisiert und vor-
hält,
86. entgegen § 18 Abs. 1 die erforderliche Meldung unterlässt,
87. entgegen § 18 Abs. 2 eine Meldung unterlässt,
88. sich entgegen § 19 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 nicht auf direktem 
Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unter-
kunft begibt,
89. sich entgegen § 19 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 nicht absondert,
90. entgegen § 19 Abs. 1 Satz 3 Besuch von Personen empfängt, die 
nicht dem eigenen Hausstand angehören,
91. entgegen § 19 Abs. 2 Satz 1 und 2 die zuständige Behörde nicht 
oder nicht rechtzeitig kontaktiert oder informiert,
92. sich entgegen § 19 Abs. 4 Satz 1 nicht absondert, Besuch von 
Personen empfängt, die nicht dem eigenen Hausstand angehören 
oder die zuständige Behörde nicht oder nicht rechtzeitig kontak-
tiert oder informiert,
93. entgegen § 19 Abs. 4 Satz 2 bei Auftreten von Symptomen, die 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der 
dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinwei-
sen, den Träger der Aufnahmeeinrichtung hierüber nicht unver-
züglich informiert oder sich nicht in die zugewiesene Unterkunft 
begibt und sich dort bis zur Vorlage eines Testergebnisses über eine 
mögliche Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 absondert,
94. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 das Gebiet des Geltungs-
bereiches dieser Verordnung nicht auf unmittelbarem Weg verlässt,
95. entgegen § 20 Abs. 3 Satz 3 die Arbeitsaufnahme der zuständi-
gen Behörde nicht anzeigt oder die ergriffenen Maßnahmen nicht 
dokumentiert,

36. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
und die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 nicht einhält,
37. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 2 durch Steuerung des Zutritts 
Ansammlungen von Personen nicht vermeidet,
38. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 die gebotenen Maßnahmen nicht 
einhält,
39. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 die gebotenen Maßnahmen nicht 
einhält,
40. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
nicht einhält,
41. entgegen § 8 Abs. 5 die gebotenen Schutzmaßnahmen unter-
lässt,
42. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 die Schutzmaßnahmen nicht 
beachtet, insbesondere die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 nicht ein-
hält; dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 69 
SchulG befördert werden,
43. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 ohne Trennvorrichtung einen Fahr-
scheinverkauf ermöglicht,
44. entgegen § 9 Abs. 3 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
45. entgegen § 9 Abs. 4 Satz 1 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
46. entgegen § 9 Abs. 4 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht 
einhält,
47. entgegen § 9 Abs. 4 Satz 3 und 4 die gebotenen Maßnahmen 
nicht einhält,
48. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 das Abstandsgebot nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 nicht einhält,
49. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 den Mindestabstand zwi-
schen Personen nicht verdoppelt,
50. entgegen § 10 Abs. 2 Halbsatz 1 die Personenbegrenzung nach 
§ 1 Abs. 7 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 
1 nicht einhält,
51. entgegen § 10 Abs. 2 Halbsatz 2 das Abstandsgebot nach § 1 
Abs. 2 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 
nicht einhält,
52. entgegen § 10 Abs. 3 Zuschauer entgegen den Vorgaben der 
Hygienekonzepte für Veranstaltungen im Innen- und Außenbe-
reich zulässt,
53. entgegen § 10 Abs. 4 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält,
54. entgegen § 10 Abs. 5 die organisatorischen, medizinischen 
und hygienischen Vorgaben des von der Task Force „Sportmedizin/ 
Sonderspielbetrieb im Profifußball“ der DFL Deutsche Fußballliga 
GmbH erstellten Konzepts für den Trainings- und Spielbetrieb nicht 
beachtet,
55. entgegen § 11 Abs. 1 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
56. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 1 eine Zutrittskontrolle nicht vorsieht 
oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht 
einhält,
57. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 die Genehmigung der Behörde 
nicht einholt,
58. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 nicht einhält,
59. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 2 Ansammlungen von Personen nicht 
durch Steuerung des Zutritts vermeidet,
60. entgegen § 11 Abs. 4 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 nicht 
einhält,
61. entgegen § 11 Abs. 5 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält,
62. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 1 die Inanspruchnahme des Einrich-
tungsbetriebes durch infizierte Personen oder Personen, die in 
häuslicher Gemeinschaft mit infizierten Personen leben, veranlasst,
63. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 2 die Inanspruchnahme des Einrich-
tungsbetriebes durch Einreisende oder Rückreisende veranlasst, 
solange eine Pflicht zur Absonderung besteht,
64. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1 die Schutzmaßnahmen unterlässt,
65. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 
2 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht 
einhält,
66. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 die dem „Hygieneplan-
Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vergleichbaren Anforde-



Maikammer - 13 - Ausgabe 26/2020

Die Theorieeinheit der Station 3 befasste sich mit der Einsatzstel-
lenhygiene und der potenziellen Kontaminationsverschleppung. 
Nach einem Brandeinsatz ist die Einsatzkleidung des Angriffstrupp 
in der Regel stark mit Ruß und Brandgasen belastet und stellt somit 
eine Gefahr für den Träger als auch für Umstehende dar. Aus diesem 
Grund üben wir das korrekte Ablegen der Einsatzkleidung und wie-
derholen die Inhalte unseres Konzepts zur Schwarz-Weiß Trennung.
Wir freuen uns sehr wieder regelmäßig Übungen abzuhalten und 
so Stück für Stück in die Normalität zurückzukehren.
Abschließend bedanken wir uns bei allen teilnehmenden Feuer-
wehrmännern, den Stationsleitern und allen die an der erfolgrei-
chen Umsetzung beteiligt waren.
Text und Bilder: Feuerwehr Maikammer

 ◗ Umgestürzte Bäume unterbrechen Übung 
der Feuerwehr St. Martin

St. Martin
Am Montag, dem 22.06.2020, wurde die Übung der Freiwilligen 
Feuerwehr St. Martin durch zwei umgestürzte Bäume, die die 
Totenkopfstraße (L 514) in Höhe des Waldhauses Wolsel blockier-
ten, unterbrochen. Auf der Fahrt zum Übungsort wurden die Wehr-
angehörigen durch eine Polizeistreife angehalten und über die 
blockierte Totenkopfstraße unterrichtet. 

96. entgegen § 20 Abs. 5 Satz 2 die zuständige Behörde nicht infor-
miert,
97. entgegen § 21 Satz 1 die Arbeitsaufnahme der zuständigen 
Behörde nicht anzeigt,
98. entgegen § 21 Satz 2 keine besonderen betrieblichen Hygien-
emaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außer-
halb der Arbeitsgruppe vornimmt oder diese nicht dokumentiert,
99. entgegen § 21 Satz 4 die Belegungskapazität der Zimmer nicht 
halbiert.
§ 74 IfSG bleibt unberührt.
§ 23
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 24. Juni 2020 in Kraft und mit Ablauf des 
31. August 2020 außer Kraft.

Mainz, den 19. Juni 2020
Die Ministerin

für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

Freiwillige Feuerwehr

 ◗ Wochenrückblick  
der Feuerwehr Maikammer

Am 16.06. wurden wir um 07:38 Uhr zu einem PKW Brand auf der 
Südumgehung Maikammer alarmiert. Vor Ort bestätigte sich dies 
und der PKW musste unter schwerem Atemschutz abgelöscht wer-
den. Die Südumgehung musste hierfür ca. 40 Minuten voll gesperrt 
werden. Im Einsatz waren wir mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatz-
kräften.

Am vergangenen Samstagvormittag wurde ein Teil unserer Atem-
schutzgeräteträger in Theorie und Praxis weitergebildet. Eingeteilt 
in 4 Teams à 2 Personen rotierten die 8 Atemschutzgeräteträger 
durch insgesamt 3 Stationen. An den Stationen 1 und 2 wurden 
praktisch verschiedene Einsatzszenarien beübt, um den Umgang 
mit der Ausrüstung als auch Einsatztaktiken aufzufrischen. Dabei 
handelte es sich zum einen um einen Brand im Kellergeschoss mit 
einer vermissten Person und zum anderen um einen Zimmerbrand 
im EG eines Wohnhauses. Um die Übungen realitätsnaher zu gestal-
ten wurde die Sicht der Trupps zusätzlich eingeschränkt. Umge-
setzt wurde dies durch Rauch aus einer Nebelmaschine, fehlende 
Beleuchtung und verdunkelte Masken.
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 ◗ Öffnungszeiten i-punkt
Tourismus- und Gemeindebüro, Hauptstraße 7,
67489 Kirrweiler, Telefon 06321 5079
Öffnungszeiten:
Mo. – Mi.: 10:00 – 12:00 Uhr
Do.: 15:30 – 17:30 Uhr
Fr.: 10:00 – 12:00 Uhr
Text: i-Punkt

 ◗ Sitzung des Gemeinderates Kirrweiler
Die 10. Sitzung des Gemeinderates Kirrweiler findet

am Mittwoch, dem 01. Juli 2020, 19:00 Uhr,
im Saal im OG des Edelhofes, Kirrweiler, Kirchstraße 18, 67489 Kirr-
weiler statt.
TAGESORDNUNG:
A) ÖFFENTLICHE SITZUNG
1. Einwohnerfragestunde
2. Gestaltung des Platzes Ecke Hauptstraße/Schloßstraße

- Vorstellung durch das Ing.Büro Meckler
3. Auftragsvergabe:

- Planungsleistungen Bebauungsplan Bordmühlweg
4. Verschiedenes/Informationen

B) NICHT ÖFFENTLICHE SITZUNG
5. Mietangelegenheiten;
6. Auftragsvergaben
7. Verschiedenes/Informationen
C) ÖFFENTLICHE SITZUNG
8. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO
gez.
Rolf Metzger, Ortsbürgermeister
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des Gesundheitsschut-
zes nur beschränkte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen. Personen, die akute Symptome zeigen oder zu den 
Risikogruppen gehören, sollten nicht an der Sitzung teilnehmen. 
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird empfohlen.

Maikammer
Ortsbürgermeister: karl schäfer
Sprechstunde:nach Vereinbarung
Telefon: 06321 5899-33,
E-Mail: karl.schaefer@vg-maikammer.de
Internet: www.maikammer.de

 ◗ Büro für Tourismus Maikammer

Öffnungszeiten
67487 Maikammer, Weinstr. Süd 40, Tel.: 06321/952768
Montag bis Freitag 09.30 bis 12.30 Uhr

und 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr
Text: Büro für Tourismus

 ◗ Sitzung des Bau- und  
Verkehrsausschusses Maikammer

Die 6. Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses Maikammer fin-
det am Montag, dem 29. Juni 2020, 18:00 Uhr, im Sitzungssaal 
des Rathauses Maikammer (R 108), Immengartenstraße 24, 67487 
Maikammer statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde

Bei der Ankunft wurde festgestellt, dass zwei Bäume mit einem 
Durchmesser von gut 30 cm quer über die gesamte Fahrbahn lagen 
und diese für Fahrzeuge unpassierbar machten.
Mit einer Kettensäge zerlegten die Einsatzkräfte die Baumstämme 
in handliche Stücke und räumten sie beiseite. Die Ursache konnte 
nicht endgültig festgestellt werden. Jedenfalls brachen die Bäume 
mit dem gesamten Wurzelwerk aus dem Erdreich.
Im Einsatz waren 10 Wehrangehörige mit 2 Fahrzeugen für etwa 
eine Stunde.

Text und Bild: Thomas Seeber

Natur und Umwelt

 ◗ Springkrautaktion am Kropsbach

Die Kirrweiler Klimaschutzpaten laden ein...
...zur Springkrautaktion am Kropsbach. Das indische Springkraut 
verbreitet sich entlang des Kropsbaches. Es wird bis zu 2,5 m hoch 
und die Samen werden bis zu 6 m weit geschleudert, wenn die 
Samenkapsel aufspringt. Wenn man nichts dagegen unternimmt, 
verdrängt es die einheimischen Pflanzen.
Unter der Anleitung von Klimaschutzpatin Astrid Selbach wollen 
wir dem indischen Springkraut im Bereich zwischen Bahnhof und 
Autobahn zu Leibe rücken. Dazu suchen wir freiwillige Helfer.
Wir werden im Uferbereich mit höherer Vegetation arbeiten, zum 
Schutz gegen Kratzer bitte lange Hose, feste Schuhe/Gummistiefel, 
langärmliges Oberteil und Gartenhandschuhe mitbringen.
Wann: Samstag, 27.06.2020, 09.30 bis ca. 12.00 Uhr
Wo: Treffpunkt am Bahnhof Ausgang Richtung Bordmühlweg
Zwecks Koordinierung zu Corona Zeiten wird um Anmeldung an 
astrid.selbach@gmx.de unter Angabe des Namens und einer 
Kontaktmöglichkeit gebeten.
Foto im Anhang: Image by Manfred Richter from Pixabay
Text: I-Punkt

Kirrweiler
Ortsbürgermeister: rolf metzger
Sprechstunde: 1. Di. im Monat, 18 Uhr im Rathaus 
Telefon: 06321 5079, 
E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de
Internet: www.kirrweiler.de



Maikammer - 15 - Ausgabe 26/2020

 ◗ Sitzung des Haupt-, Finanz-, Sozial- und 
Jugendausschusses St. Martin

Die 4. Sitzung des Haupt-, Finanz-, Sozial- und Jugendausschusses 
St. Martin findet am Mittwoch, dem 1. Juli 2020, 19:30 Uhr, in der 
Kulturscheune, Kellereistraße 1, 67487 St. Martin statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Umgestaltung der Grünanlage „Karlsruhe“
3. Annahme von Zuwendungen gem. § 94 GemO
4. Aktuelle Informationen aus der Tourist-Info.
5. Verschiedenes/Informationen
B) Nichtöffentliche Sitzung
6. Verschiedenes/Informationen

gez. Timo Glaser, Ortsbürgermeister
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des Gesundheitsschut-
zes nur beschränkte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen. Personen, die akute Symptome zeigen oder zu den 
Risikogruppen gehören, sollten nicht an der Sitzung teilnehmen. 
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird empfohlen.

 ◗ Hundekot auf öffentlichen Wegen,  
Plätzen und Anlagen

Aufgrund verstärkter und berechtigter Beschwerden über Verun-
reinigungen der öffentlichen Wege und Plätze durch Hundekot 
appelliert das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Maikammer 
gemeinsam mit der Ortsgemeinde St. Martin erneut an jeden 
Hundehalter, den Kot seines Hundes ordnungsgemäß zu besei-
tigen und zu entsorgen. Bei den Mitbürgern sorgen die „großen 
Geschäfte“ für Unmut, wenn man hinein tritt und gefährden auch 
die Gesundheit. Die mit dem Kot ausgeschiedenen Endoparasiten 
können bei Menschen Infektionen und heftige Durchfälle auslösen. 
Spul-, Haken- und Zungenwürmer können zu allergischen Reaktio-
nen oder zu Störungen in der Lunge und Leber führen.
Insbesondere in der Parkanlage im Stöckelfeld ist eine deutliche 
Zunahme der Verschmutzung erkennbar. Dies können wir auch 
im Hinblick darauf, dass der Park aktuell zu Musikstunden genutzt 
wird, nicht dulden. Laut § 2 der Satzung der Ortsgemeinde St. 
Martin über die Benutzung des Freitzeitgebiets „Im Stöckel-
feld“ ist das Mitbringen von Hunden in diesem Bereich verbo-
ten. Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass das eingesetzte 
Personal zur Parkpflege ausdrücklich im Namen der Ortsgemeinde 
St. Martin handelt. Hier können Anfeindungen, Drohungen oder 
ähnliches nicht toleriert werden und zukünftig umgehend zur 
Anzeige gebracht. Die Verunreinigung öffentlicher Straßen, Wege, 
Plätze und Anlagen stellt nach der Gefahrenabwehrverordnung der 
Verbandsgemeinde Maikammer eine Ordnungswidrigkeit dar, die 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000,--€ geahndet werden kann.
Im Interesse eines gedeihlichen Zusammenlebens bitten wir alle 
Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ordnungsgemäß zu besei-
tigen und zu entsorgen. Bei Beobachtung von Verunreinigun-
gen werden Bürger und Bürgerinnen gebeten das Ordnungsamt 
(06321/589918) zu informieren. Alle Meldungen werden vertraulich 
behandelt. Wir bitten um Beachtung!

Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Ortsgemeinde St. Martin

 ◗ Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

Bebauungsplan „Burgweg“ - 
1. Änderung, Erweiterung u. Teilaufhebung
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Ortsgemeinderat St. Martin hat in seiner Sitzung vom 
12.08.2019 die 1. Änderung, Erweiterung und Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes „Burgweg“ beschlossen. Dieser Beschluss wurde 
am 06.09.2019 öffentlich bekannt gemacht. Inhalt des Plangebiets 
ist ein „Allgemeines Wohngebiet“ an der Einlaubstraße sowie ein 
„Sondergebiet Wochenendhausgebiet“ ebenfalls an der Einlaubs-
traße im westlichen Bereich. 

2. Bebauungsplan „Im Erb“
Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung
Beratung über den Planentwurf
Beschluss förmliche Beteiligung

3. Bebauungsplan „Im Eulbusch III“
Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung

4. Bauvoranfrage Bahnhofstraße
Neubau einer Lagerhalle

5. Verschiedenes/Informationen
B) Nicht Öffentliche Sitzung
6. Bauvorhaben
7. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
8. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO
gez. Karl Schäfer, Ortsbürgermeister

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des Gesundheitsschut-
zes nur beschränkte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen. Personen, die akute Symptome zeigen oder zu den 
Risikogruppen gehören, sollten nicht an der Sitzung teilnehmen. 
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird empfohlen.

 ◗ Sitzung des Gemeinderates Maikammer
Die 10. Sitzung des Gemeinderates Maikammer findet am Diens-
tag, dem 30. Juni 2020, 19:00 Uhr, im Bürgerhaus Maikammer, 
Marktstraße 8, 67487 Maikammer statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Infrastrukturmaßnahme Breitbandausbau

- Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser Wholesale 
GmbH

3. Friedhofsangelegenheit
- Planerische Überlegungen

4. Bebauungsplan „Im Erb“
Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung
Beratung über den Planentwurf
Beschluss förmliche Beteiligung

5. Bebauungsplan „Im Eulbusch III“
Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung

6. Verschiedenes/Informationen
B) Nicht Öffentliche Sitzung
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
9. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO
gez. Karl Schäfer, Ortsbürgermeister

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des Gesundheitsschut-
zes nur beschränkte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen. Personen, die akute Symptome zeigen oder zu den 
Risikogruppen gehören, sollten nicht an der Sitzung teilnehmen. 
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird empfohlen.

Sankt Martin
Ortsbürgermeister: timo glaser
Sprechstunde:1. + 3. Montag im Monat, 18 - 19 Uhr
in der „Alten Kellerei“, Tel.: 06323 9492855 o. 0151 14137412, 
E-Mail: timo.glaser@sankt-martin.de, 
Internet: www.sankt-martin.de

 ◗ Öffnungszeiten Tourist-Info St. Martin
Kellereistr. 1, 67487 St. Martin, Tel. 06323/9492855,
Email: tourismus@sankt-martin.de
Mo - Fr 9 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr
Sa 10 - 12 Uhr
Text: Tourist-Info
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https://vg-maikammer.de/buergerservice/bauen-in-der-verbands-
gemeinde/buergerservicebauen-in-der-verbandsgemeindebau-
leitplaene-in-aufstellung/
Pfad auf der Website:
VG-Maikammer >> Bürgerservice >> Bauen in der Verbandsge-
meinde >> Bauleitpläne im Aufstellungsverfahren >> St. Martin 
„Burgweg“ - 1. Änderung, Erweiterung und Teilaufhebung
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist auf der Abbildung 
auf Seite 16 mit einer schwarz gestrichelten Linie dargestellt. Der 
Teilbereich im Osten, der aufgehoben werden soll, ist mit einer rot 
gestrichelten Linie umrandet.
Bitte die Abbildung aus der beigefügten Datei farbig einfügen!

St. Martin, 26.06.2020
gez. Timo Glaser, Ortsbürgermeister

Mitteilungen    anderer Behörden

 ◗ Weinprinzessinnen der Südlichen Wein-
straße Daniela Hormuth und Eva-Marie 
Leonhard verlängern ihre Amtszeit.

Weinfest der Südlichen Weinstraße in Edenkoben 2020 
fällt leider aus.
Das gab es noch nie in den fast 50 Jahren der Geschichte des 
Vereins Südliche Weinstrasse: die beiden Weinprinzessinnen 
Daniela Hormuth und Eva-Marie Leonhard bekommen eine 
zweite Amtszeit.
Der Grund ist einfach - die Folgen der Coronakrise. Seit März wur-
den alle Weinfeste und Veranstaltungen in Nah und Fern abgesagt 
und bis weit in den Herbst hinein wird das auch so bleiben.
Jetzt hat die Stadt Edenkoben bekannt gegeben, dass auch das 
traditionelle Weinfest der Südlichen Weinstraße in Edenkoben, das 
vom 25.09.-28.09.2020 geplant war, nicht stattfinden wird: Kein 

Der östliche Teil des Plangebietes soll aufgehoben werden. Die 
Änderung des Bebauungsplans erfordert für den westlichen 
Bereich auch eine geringfügige Änderung des Flächennutzungs-
plans, der im Parallelverfahren zur Änderung des Bebauungsplans 
„Burgweg“ geändert wird.
Im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
3 Abs. 2 BauGB liegen die vom Ortsgemeinderat beschlossenen 
Entwürfe der Plandokumente (Begründung, Textliche Festset-
zungen und Planzeichnung) vom 03.07.2020 bis einschließlich 
07.08.2020 bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Immengarten-
straße 24, Zimmer UG 02, 67487 Maikammer, während den allge-
meinen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme aus. Hierbei 
wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.
Neben dem Planentwurf liegen auch Umweltinformationen zu 
verschiedenen Schutzvorschriften und Restriktionen vor. Wei-
tere umweltbezogene Informationen beschreiben die möglichen 
Umweltauswirkungen und geben Auskunft über die verschiedenen 
Schutzgüter (Umweltbericht).
Anregungen zum Planentwurf können während der vorgenannten 
Auslegungsfrist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikam-
mer schriftlich eingereicht oder mündlich zur Niederschrift gege-
ben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der 
Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können 
(gem. § 4a Abs. 6 BauGB).
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einsichtnahme der Unterlagen 
aufgrund der aktuellen Vorkehrungen zum Schutz vor einer COVID-
19-Infektion nur mit zuvor vereinbartem Termin möglich sind. Wir 
bitten daher darum, unter der Telefon-Nr. 06321/5899-42 einen 
Termin zu vereinbaren und zur Einsichtnahme einen Nasen-Mund-
Schutz mitzubringen.
Die Unterlagen zum Vorentwurf können zudem auf der Website der 
Verbandsgemeinde Maikammer unter folgendem Link eingesehen 
werden:
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können in die Restmülltonne gegeben werden. Verpackungen aus 
Pappe und Beipackzettel gehören in die Papiertonne. Leere Kunst-
stoffdosen, Folien, Blister und Tuben gehören in den gelben Wert-
stoffsack. Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer.
Bei der Sammlung werden die Problemabfälle von Privathaushal-
ten kostenlos mitgenommen. Es sollten pro Haushalt nur Mengen 
bis 50 kg bzw. 50 l abgegeben werden. Gewerbebetriebe, die Prob-
lemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich unmittelbar mit 
der SAM GmbH (Tel.: 0 61 31/98 29 80) in Verbindung setzen. Es wird 
auch darauf hingewiesen, dass die Problemabfälle nur in geschlos-
senen Behältern und Verpackungen abgegeben werden können. 
Vor Eintreffen des Sammelfahrzeuges sowie während und nach der 
Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Die Pro-
blemabfälle sind direkt beim Sammelpersonal abzugeben!
Die an den genannten Sammelterminen einzuhaltenden Sicher-
heitsbestimmungen aufgrund der Corona-Bekämpfungsverord-
nung Rheinland-Pfalz sind zu berücksichtigen.
Für Rückfragen steht die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, 
Telefon: 0 63 41/94 04 20, zur Verfügung.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung

über den Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes;
hier: Ermittlung kaufinteressierter Landwirte

- Bekanntmachung vom 19.06.2020 -
Über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehend aufge-
führten landwirtschaftlichen Grundstückes ist nach dem Grund-
stückverkehrsgesetz zu entscheiden:
Gemarkung Klingenmünster Flurstücks-Nr. 3027
Nutzungsart: Weinberg
Lage: Gewanne „Staffelberg“, Größe: 0,1521 ha
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des 
Grundstückes interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren 
Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße in Landau innerhalb von 10 Tagen nach der Bekanntma-
chung schriftlich mitzuteilen.
Hinweis: Für den Fristbeginn ist die Veröffentlichung im Amts-
blatt des Landkreises Südliche Weinstraße maßgebend. Nicht das 
Erscheinen in den Mitteilungsblättern der Verbandsgemeinden. 
Siehe auf der Homepage des Landkreises Südliche Weinstraße, 
www.suedliche-weinstrasse.de unter -Aktuelles Amtsblatt-.

Landau i. d.Pf., den 16.06.2020
Kreisverwaltung Südliche Weinstrasse

- Untere Landwirtschaftsbehörde -
gez. Theis

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung

der Sitzung der Verbandsversammlung des „ 
Sparkassenzweckverbandes Landkreis Südliche  
Weinstraße, Stadt Landau i. d. Pfalz, Stadt Edenkoben“

am 29. Juni 2020
- Bekanntmachung vom 19.06.2020 -

Am 29. Juni 2020, 13:00 Uhr, findet eine Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Sparkassenzweckverbandes „Landkreis Südliche 
Weinstraße, Stadt Landau i. d. Pfalz, Stadt Edenkoben“, statt.
Tagungsort: Sparkasse Südliche Weinstraße,

Zentrale, Marie-Curie-Str. 5, 76829 Landau

Öffentliche Sitzung
1. Vorlage des Jahresabschlusses der Sparkasse Südliche Wein-

straße zum 31.12.2019
2. Verschiedenes
Nicht-öffentliche Sitzung
3. Vereinigung der Sparkasse Südliche Weinstraße mit der Spar-

kasse Germersheim-Kandel
4. Vorstandsangelegenheiten

Landau, 17.06.2020
Dietmar Seefeldt, Vorsteher des Zweckverbandes

Festzug durch die Innenstadt, kein Fassanstich, keine Blaskapelle 
und auch kein Aufwiegen des Ehrengastes - letztes Jahr stand 
TV-Moderator Markus Appelmann dabei im Mittelpunkt. Mit der 
Absage des Edenkobener Weinfests entfällt auch der erste offizielle 
Termin der beiden Weinprinzessinnen der SÜW.
Stadtbürgermeister Ludwig Lintz bedauert es sehr, dass das Weinfest 
nicht stattfinden kann, „es wäre aber einfach nicht zu verantworten, 
zu einem Fest einzuladen, bei dem absehbar ist, dass Menschen-
mengen kommen und die derzeit notwendigen Abstände nicht 
eingehalten werden können. Außerdem ist das nicht meine Vor-
stellung von Pfälzer Gemütlichkeit.“ sagt er. Um Klarheit für Festbe-
schicker und Gäste zu schaffen, hat die Stadt Edenkoben sich dafür 
entschieden, das Fest schon frühzeitig abzusagen.
Landrat Dietmar Seefeldt freut sich darüber, dass Eva Marie Leon-
hardt und Daniela Hormuth sich sofort bereit erklärt haben, ihre 
Amtszeit als Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstrasse zu ver-
längern. „Ich habe euch bisher als fachkundige und charmante 
Repräsentantinnen der Südlichen Weinstraße erlebt und freue 
mich darauf, noch ein Jahr länger zusammen mit euch so manchen 
Termin wahrnehmen zu können. Herzlichen Dank für eure Bereit-
schaft, euch noch länger für die Winzer und für unseren Landkreis 
zu engagieren.“

Text und Bild: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Problemabfallsammlung  
im Landkreis Südliche Weinstraße

Vom 6. bis zum 10. Juli und zusätzlich am 11. Juli sowie am 1. August 
werden im Landkreis Südliche Weinstraße wieder Problemabfälle 
eingesammelt. Den Bürgern im Landkreis wird dabei wieder Gele-
genheit gegeben, ihr Umweltbewusstsein unter Beweis zu stellen 
und Problemabfälle umweltgerecht zu entsorgen. Die beauftragte 
Entsorgungsfirma wird zu folgenden Terminen Fahrzeuge und Per-
sonal bereithalten:

Kirrweiler, Parkplatz am Sportplatz
Dienstag, 7. Juli 2020, 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

Maikammer, Parkplatz am Schwimmbad
Dienstag, 7. Juli 2020, 15 Uhr bis 17 Uhr
Da die Problemabfallsammlungen Ende März aufgrund der Corona-
Pandemie nicht stattfinden konnten, bietet der Landkreis Südliche 
Weinstraße zwei weitere, nicht im SÜW-Wertstoff-Wegweiser ent-
haltene, Abgabetermine für Problemabfälle aus Haushalten an:

Wertstoffwirtschaftszentrum Nord bei Edesheim:
Samstag, 1. August 2020, 8:30 bis 11:30 Uhr
Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungs-
mittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe. Gebrauch-
tes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Seit dem 1. 
Juli 1987 müssen Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl das Altöl 
von ihren Kunden kostenlos zurücknehmen. Bei der Problemabfall-
sammlung werden lediglich ölverunreinigte Putzlappen u. Ä. ange-
nommen.
Auch Altmedikamente werden bei der Problemabfallsammlung 
nicht mehr erfasst. Altmedikamente in haushaltsüblichen Mengen 
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Gesucht werden kreative Angebote rund um das Thema „Quetsche 
und Mirabelle“. Dies können klassische Gerichte wie der „Quet-
schekuche“ oder neue Kreationen sein, aber auch Marmeladen 
oder zum Thema passende Führungen, Schnapsverkostungen, etc. 
Die Themenwochen „Quetsche und Mirabelle“ ersetzen in diesem 
besonderen Nach-Corona-Sommer den Wettbewerb „So schmeckt 
die Südpfalz“, der in den letzten Jahren verschiedene Gemüse und 
Früchte aus der Südpfalz in den Mittelpunkt gestellt hat: die fruch-
tige Tomate, den Verführungskünstler Apfel, Kraut & Rüben oder 
die erdige Kartoffel. Die beiden Vereine Südliche Weinstrasse e.V. 
und Südpfalz Tourismus Germersheim e.V. wollen damit bewusst 
ein kostenloses Angebot für Gastronomen, Direktvermarkter, 
Cafés, Schnapsbrenner, etc. schaffen, bei dem sich viele Südpfälzer 
Betriebe beteiligen können, die in einem der beiden Vereine Mit-
glied sind.
Die Teilnahme ist kostenlos. Sämtliche Angebote werden in einem 
attraktiven Flyer aufgeführt. Parallel dazu gibt es eine Darstellung 
auf der Webseite www.soschmecktdiesuedpfalz.de. Zusätzlich wer-
den die Themenwochen intensiv über die Social Media-Kanäle und 
Pressearbeit beworben. Erstmalig wird es keine Jury geben und 
auch keine Abstimmung der Gäste in den Restaurants. Dieses Jahr 
heißt es „Dabei sein ist alles!“, d.h. jedes passende Angebot kann im 
Rahmen der Themenwochen beworben werden.
Auch die Themenwochen möchten bei den Gästen aus nah und 
fern das Bewusstsein für den Einsatz regionaler und saisonaler Pro-
dukte der Südpfälzer Erzeuger stärken, neue Gäste gewinnen und 
Stammgäste mit neuen Kreationen verwöhnen. Bereits in den ver-
gangenen Jahren ist es gelungen, durch die hervorragende Leis-
tung der Gastronomen und die gute Zusammenarbeit der beiden 
Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße und der Stadt 
Landau, den Gästen die Südpfalz als gastfreundliche, moderne 
und innovative Genussregion zu präsentieren. Die teilnehmenden 
Betriebe sind sich einig, dass nicht nur die Gewinner oder die ein-
zelnen Betriebe profitieren, sondern die gesamte Region gestärkt 
wird.
Anmeldungen können bis zum 29. Juni 2020 schriftlich an einen 
der beiden Tourismusvereine gesendet werden. Weitere Infos zu 
den Themenwochen „Quetsche und Mirabelle“ und den gibt es 
unter www.soschmecktdiesuedpfalz.de und www.suedpfalz-tou-
rismus.de
Weitere Infos bei:
Südliche Weinstrasse e.V., Uta Holz, Tel. 06341/940-417,
E-Mail: u.holz@suedlicheweinstrasse.de, www.suedlicheweinst-
rasse.de
Büro für Tourismus Landau Südliche Weinstraße e.V., Marion Pelz, 
Tel. 06341/138301,
E-Mail: marion.pelz@landau.de, www.landau-tourismus.de
Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V., Silke Wiedrig, Tel. 
07274/53-300,
E-Mail: info@suedpfalz-tourismus.de, www.suedpfalz-tourismus.de
Text: Südliche Weinstraße e.V.

 ◗ Service-Center der Finanzämter donners-
tags ohne vorherige Anmeldung erreichbar

Weitere Termine nach Vereinbarung möglich
Die Zahl der Corona-bedingten Erkrankungen ist in Rheinland-Pfalz 
deutlich gesunken. Dieser positiven Entwicklung angepasst, kön-
nen Bürgerinnen und Bürger die Service-Center ab dem 25.06.2020 
donnerstags wieder in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr ohne vorhe-
rige telefonische Terminvereinbarung aufsuchen.
Weiterhin stehen die Service-Center der rheinland-pfälzischen 
Finanzämter auch an anderen Tagen für persönliche Termine nach 
vorheriger telefonischer Vereinbarung zur Verfügung.
Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich hierzu an die Ruf-
nummer des jeweiligen Finanzamts zu wenden, die unter www.lfst.
fin-rlp.de zu finden ist. Für allgemeine steuerliche Fragen steht die 
Info-Hotline der Finanzverwaltung von Montag bis Donnerstag in 
den Zeiten von 08:00 bis 17:00 Uhr und am Freitag von 08:00 bis 
13:00 Uhr unter 0261 - 20 179 279 zur Verfügung.

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung

über die Sitzung des Beirates für Migration  
und Integration des Landkreises Südliche Weinstraße 
in der Wahlperiode 2019/2024

am 30.06.2020
- Bekanntmachung vom 19.06.2020 -

Am Dienstag, den 30.06.2020, 16:30 Uhr, findet die Sitzung des 
Beirates für Migration und Integration des Landkreises Südliche 
Weinstraße in der Wahlperiode 2019/2024 in Birkweiler, Dorfge-
meinschaftshaus, Sportplatzstraße 8 statt.
Die Tagesordnung sieht folgende Beratungsgegenstände vor:
Öffentliche Sitzung
1. Wahl der/des Vorsitzenden sowie eines/mehrerer stellvertre-

tenden Vorsitzenden des Beirats für Migration und Integration
2. Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration 

in Rheinland-Pfalz (AGARP) - Mitgliedschaft sowie Wahl der 
Delegierten und deren Stellvertreter

3. Tätigkeitsfelder von Frau Feldmann, Migrationsfachdienst der 
Diakonie

4. Filmkonzept von Dr. Paul Schwarz „Wie das Ankommen gelingt - 
Die Integrationsarbeit im Kreis Südliche Weinstraße“

5. Informationen
Nicht-öffentliche Sitzung
1. Informationen

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung

über die 11. Sitzung des Kreisausschusses  
des Landkreises Südliche Weinstraße 
in der Wahlperiode 2019/2024

am 29.06.2020
- Bekanntmachung vom 19.06.2020 -

Am Montag, den 29.06.2020, 16:00 Uhr, findet die 11. Sitzung 
des Kreisausschusses des Landkreises Südliche Weinstraße in der 
Wahlperiode 2019/2024 im Dorfgemeinschaftshaus in Birkwei-
ler, Sportplatzstraße 8, statt.
Die Tagesordnung sieht folgende Beratungsgegenstände vor:
Öffentliche Sitzung
1. TechnologieRegion Karlsruhe - Bericht des Geschäftsführers, 

Herrn Jochen Ehlgötz
2. Technologie-Netzwerk Südpfalz - Bericht des Geschäftsführers, 

Herrn Marcus Ehrgott
3. Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisordnung 

(LKO)
4. Auftragsvergaben
5. Berichte der Patientenfürsprecherinnen für das Jahr 2019
6. Informationen
Nicht-öffentliche Sitzung
1. Herstellung des Einvernehmens zur Besetzung der Stelle der/

des Schulleiterin/Schulleiters der Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen im Staufer-Schulzentrum Annweiler

2. Herstellung des Einvernehmens zur Besetzung der Stelle der/
des Schulleiterin/Schulleiters der Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen in Bad Bergzabern (Altenbergschule)

3. Personalangelegenheiten
4. Informationen
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ So schmeckt die Südpfalz

Gesucht werden kreative Angebote rund um die süßen 
Früchtchen
Wenn im August und September „Quetsche und Mirabelle“ 
auf die Teller oder ins Glas kommen, gibt es Traditionelles, 
Neues und Experimentelles von der „Wunderschönen“ und 
ihrer blauen Verwandten. „Quetsche und Mirabelle“ stehen im 
Mittelpunkt der kulinarischen Themenwochen, die dieses Jahr 
vom 1. August bis 13. September 2020 stattfinden werden. 
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Der Ferienpass wird in Stadt und Landkreis in diesem Jahr kos-
tenfrei abgegeben und ist ausschließlich über das Kontaktformu-
lar der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße bestellbar (www.
suedliche-weinstrasse.de/de/landkreis/jugend/frm/index.php). Die 
Zusendung erfolgt nach Antragstellung auf dem Postweg. In der 
Stadt Landau ist er an allen Schulen erhältlich, bei der städtischen 
Jugendförderung sowie im Büro für Tourismus im Rathaus.
Text: Stadtverwaltung Landau und Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße

 ◗ EULLa Antragsverfahren  
für Agrarumwelt- und  
Klimaschutzmaßnahmen eröffnet

Das Antragsverfahren für die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaß-
nahmen (EULLa) wurde eröffnet. Förderanträge können bis zum 
17. Juli 2020 bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße gestellt 
werden.
Neueinsteiger und bisherige Programmteilnehmer mit neuen Flä-
chen können Anträge für einen Verpflichtungszeitraum von drei 
Jahren stellen.
Bisherige Programmteilnehmer mit auslaufenden Verträgen kön-
nen Folgeanträge für diese Flächen auf Verlängerung für ein Jahr 
stellen.
Über Einzelheiten und die Grundsätze zu den Programmteilen kön-
nen sich Interessenten auf der Internetseite www.agrarumwelt.
rlp.de Rubrik Agrarumweltprogramm EULLa informieren und die 
Antragsvordrucke herunterladen. Die Antragsvordrucke sind auch 
bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Referat Landwirt-
schaft und Weinbau, erhältlich. Fordern Sie diese bitte telefonisch, 
per Mail, oder Fax an. Bisherige Programmteilnehmer, deren Ver-
träge auslaufen, werden von der Kreisverwaltung angeschrieben 
und erhalten die Antragsunterlagen zugeschickt.
Anträge können für die folgenden Programmteile gestellt wer-
den:
• Programmteil A: Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung 

im Unternehmen und tiergerechte Haltung auf Grünland,
• Programmteil B: Vielfältige Kulturen im Ackerbau,
• Programmteil C: Beibehaltung von Untersaaten und Zwischen-

früchten über Winter,
• Programmteil D: Integration von Strukturelementen in der 

Landschaft (Anlage von Gewässerrandstreifen),
• Programmteil E: Umweltschonende Bewirtschaftung der Steil- 

und Steilstlagenrebflächen im Weinbau,
• Programmteil F: Anlage von Saum- und Bandstrukturen auf 

Ackerflächen,
• Programmteil G: Umwandlung von Ackerflächen in Grünland,
• Programmteil H: Grünlandbewirtschaftung in den Talauen der 

Südpfalz,
• Programmteil I: Alternative Pflanzenschutzverfahren,
• Programmteil J: Vertragsnaturschutz Grünland,
• Programmteil K: Vertragsnaturschutz Kennarten,
• Programmteil L: Vertragsnaturschutz Weinberg,
• Programmteil M: Vertragsnaturschutz Acker,
• Programmteil N: Vertragsnaturschutz Streuobst,
• Programmteil O: Biotechnische Pflanzenschutzverfahren im 

Weinbau,
• Programmteil P: Ökologische Wirtschaftsweise im Unterneh-

men.
Für die landwirtschaftlichen Programmteile steht ein Finanzplafond 
von 6,5 Millionen Euro bereit. Für die Vertragsnaturschutzmaßnah-
men ist 1 Million Euro und für den ökologischen Landbau 3 Millio-
nen Euro vorgesehen. Falls die eingehenden Anträge das Volumen 
überschreiten sollten, greift ein Ranking nach festgelegten Aus-
wahlkriterien.
Weitere Informationen zur Abwicklung der Förderverfahren in den 
einzelnen Programmteilen erhalten Sie bei den Sachbearbeiterin-
nen Sabine Kaiser, Tel.: 06341/940 373, Sabine.Kaiser@suedliche-
weinstrasse.de und Anja Theis, Tel.: 06341/940 374, Anja.Theis@
suedliche-weinstrasse.de.

Um das Ansteckungsrisiko gering zu halten, bitten die Finanzämter 
um Verständnis, dass alle Besucherinnen und Besucher bei Betreten 
des Finanzamts und während des Aufenthalts im Service-Center 
eine Mund- und Nasenbedeckung tragen müssen und die ausge-
hängten Abstands- und Hygieneregelungen zu beachten sind.
Text: Landesamt für Steuern

 ◗ Mittwinter-Feier in der Neumayer-Station 
III mit Weinen aus der Pfalz  
und Rheinhessen

„Hat der Wein geschmeckt? Gab es ein besonderes Menü dazu?“ - 
das waren die ersten Fragen, die SGD Süd-Präsident Prof. Dr. Hannes 
Kopf an den Leiter des Forschungsteams in der Neumayer-Station 
III, Dr. Klaus Guba, richtete. Bei einem Videokonferenz-Termin 
anlässlich der Mittwinter-Feierlichkeiten in der Neumayer-Station III 
hat Präsident Hannes Kopf sich mit dem Stationsleiter Klaus Guba 
ausgetauscht. Dabei ging es auch um aktuelle Forschungsprojekte 
und wie das Arbeiten und Leben auf der Station abläuft.
„Das Überwinterungs-Team 2020 der Neumayer-Station III bedankt 
sich recht herzlich bei der SGD Süd und der Deutschen, Pfälzischen 
und Rheinhessischen Weinkönigin für die exquisiten Mittwinter-
Grüße in der Weinkiste, die wir pünktlich am 21. Juni im feierlichen 
Rahmen geöffnet haben. Unser geschätzter Kollege und Funker 
Roman Ackle aus der Schweiz ist ein ausgesprochener Weinkenner 
und lobte schon vorher die Qualität der deutschen Weine … dies 
bestätigte sich bei der Mittwinterfeier vollends und zauberte uns 
Überwinterern ein Lächeln ins Gesicht“, berichtet Dr. Klaus Guba, 
Arzt und Stationsleiter der Neumayer-Station III, die vom Alfred-
Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresfor-
schung (AWI) betrieben wird.
Die Kiste wurde im August 2019 von Hannes Kopf gemeinsam mit 
der Deutschen, Pfälzischen und Rheinhessischen Weinkönigin im 
Geburtshaus Georg von Neumayers in Kirchheimbolanden verna-
gelt und auf die 14 000 Kilometer weite Reise geschickt. Angekom-
men ist die Kiste bereits Anfang Januar, aber das Öffnen erfolgt 
traditionell erst zur Mittwinterwende. „Mit diesem Weinpräsent aus 
Rheinhessen und der Pfalz möchte ich an den Namensgeber der 
Station und Pfälzer Forscher, Georg von Neumayer, erinnern und 
seine Leistungen würdigen. Die Kiste wird seit 1984 an das neun-
köpfige Forscherteam der Neumayer-Station geschickt und umfasst 
70 Flaschen Wein, die von Rheinhessenwein e.V. und Pfalzwein 
e.V. gesponsert wurden“, berichtet Kopf. Darüber hinaus war ein 
sogenannter Pinguinwein mit dabei, der vom Sphenisco-Verein 
vertrieben wird, um ein Artenschutzprojekt zum Erhalt der Hum-
boldt-Pinguine zu unterstützen. Auch waren Flaschen „Schloss-
garten-Riesling“ in der Kiste, die aus dem Geburtsort Neumayers, 
Kirchheimbolanden, stammen. Ebenso hat der Afrikaviertel-Verein 
aus Neustadt Wein gestiftet, weil im Neustadter Afrikaviertel ein 
Denkmal an das Wirken des Polarforschers erinnert.
Text: SGD Süd

 ◗ Kostenloser Ferienpass 2020

Weitere Angebote ergänzt - Noch Plätze frei
Insbesondere Kinder und Jugendliche sowie Familien haben in den 
letzten Wochen durch die Corona-Pandemie sehr gravierende Ein-
schnitte in ihre Lebenswelt hinnehmen müssen. Die Jugendämter 
des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau haben 
versucht, attraktive Aktionen für die Sommerferien im Ferienpass 
2020 zusammenzustellen. Mittlerweile sind noch weitere Angebote 
hinzugekommen - Plätze sind noch frei!
Die Angebotspalette erstreckt sich auf den Zeitraum vom 4. Juli 
bis 16. August 2020. Teilnehmen können alle ab dem Schuljahr 
2020/2021 schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen aus dem 
Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bis zu einem 
Alter von einschließlich 18 Jahren. Auf die Einschränkungen 
durch die Corona-Bekämpfungsverordnung sowie die geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln sind die Angebote des Ferienpasses 
angepasst.



Maikammer - 20 - Ausgabe 26/2020

 ◗ Informationen zu den Öffnungszeiten 
des gemeinsamen Diagnosezentrums der 
Stadt Landau und des Landkreises SÜW

Das gemeinsame Diagnosezentrum der Stadt Landau und des 
Landkreises Südliche Weinstraße auf dem Alfred-Nobel-Platz in 
Landau öffnet ab der kommenden Woche, beginnend mit Montag, 
29. Juni, aufgrund der geringen Fallzahlen und der somit geringen 
Auslastung nur noch montags von 17 bis 19 Uhr.

An der Teststation in Form eines „Drive-ins“ können sich nach wie 
vor Personen mit dem begründeten Verdacht auf eine Infektion mit 
dem Corona-Virus testen lassen. Wer sich testen lassen will, benö-
tigt weiter eine sogenannte „Laborüberweisung“ von einer Ärztin 
bzw. einem Arzt, etwa der Hausärztin bzw. dem Hausarzt. Bürge-
rinnen und Bürger, die Infekt-Anzeichen und den Verdacht haben, 
mit dem Corona-Virus infiziert zu sein, können auch die zentrale 
Telefon-Hotline 0800 99 00 400 für Patientinnen und Patienten der 
Kassenärztlichen Vereinigung anrufen, um eine notwendige Vorab-
klärung zu ermöglichen.

Bürgerinnen und Bürger, die den Verdacht haben, sich mit dem 
Corona-Virus infiziert zu haben oder einen Abstrich außerhalb der 
Öffnungszeiten des Diagnosezentrums wünschen, finden auf der 
Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung einen Wegweiser 
mit Arztsuche. Unter https://www.kv-rlp.de/patienten/wegweiser-
coronavirus/ sind u.a. Ärzte in der Nähe zu finden, die Abstriche 
vornehmen und auch die Telefon-Hotline der Kassenärztlichen Ver-
einigung.

Auch die Corona-Ambulanz auf dem neuen Messplatz ist weiter-
hin jeden Mittwoch in Betrieb. Die Verfahrensweise: Wer sich krank 
fühlt, wendet sich immer zuerst - per Telefon - an seine Hausarzt-
praxis. Diese entscheidet nach Abfrage der Symptome, ob die 
reguläre Sprechstunde besucht werden kann oder ob sich die 
Patientin bzw. der Patient in der Corona-Ambulanz vorstellen soll. 
Die Terminvereinbarung für die Corona-Ambulanz übernimmt die 
Hausarztpraxis. Nach einer entsprechenden Meldung setzt sich der 
Terminbuchungsservice der Corona-Ambulanz mit der Patientin 
bzw. dem Patienten telefonisch in Verbindung, bestätigt den Ter-
min und teilt eine entsprechende Buchungsnummer mit, die bei 
der Einfahrt zur Corona-Ambulanz vorzuzeigen ist.

Text: Stadtverwaltung Landau und Kreisverwaltung Südliche 
Weinstraße.

 ◗ Kreiselternausschuss Südliche Weinstraße

Telefonische Infoveranstaltung
für Kita-Eltern und Elternausschüsse
Nach der langen und schwierigen Zeit des Lockdowns mit geschlos-
senen Kindertagesstätten ermöglichen nun die Corona-Leitlinien 
die erweiterte Regelbetreuung und der Weg zurück zum norma-
len Regelbetrieb ist von den Kita-Spitzenverbänden in Mainz vor-
gezeichnet worden. Wir möchten diese Zeit nutzen, um über die 
aktuelle Situation, aber auch über das zukünftige neue Kitagesetz 
zu sprechen.

Daher lädt der Kreiselternausschuss der Kindertagesstätten im 
Landkreis Südliche Weinstraße (KEA SÜW) zu einer Diskussions-, 
Frage- und Informationsstunde ein. Diese wird am Donnerstag, 
02. Juli, ab 20 Uhr, in Form einer Telefonkonferenz (Webex) stattfin-
den. Mitglieder der örtlichen Elternausschüsse sowie interessierte 
Eltern können sich hierfür formlos per E-Mail unter keasuew@t-
online.de anmelden (auch kurzfristig), um die Zugangsdaten zu 
beantragen.

Unabhängig davon kann der KEA SÜW bei Problemen, Anregungen 
und Fragen im Kita-Bereich jederzeit auf dem gleichen Weg kon-
taktiert werden. Als gewähltes, überörtliches Gremium vertritt der 
Kreiselternausschuss die Belange der Eltern der 73 Kitas im Land-
kreis gemäß Kitagesetz.

Text: Kreiselternausschuss SÜW

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie der Kundenverkehr weiterhin eingeschränkt 
bleibt. Die Anträge können und müssen nicht persönlich abgege-
ben werden. Sie sollten per Fax, Mail, oder auf dem Postweg über-
mittelt werden.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Stellenausschreibungen
Bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sind zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt die im Folgenden aufgeführten Stellen zu beset-
zen:

Leiter (m/w/d)
des Referates 62 „Gebäudemanagement“
Besoldungsgruppe A 12 LBesG / Entgeltgruppe 11 TVöD | Vor-
aussetzung ist die abgeschlossene Laufbahnprüfung für das 
dritte Einstiegsamt der Fachrichtung Verwaltung und Finanzen 
oder die abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungs-
fachwirt/in (Angestelltenlehrgang II).
Bewerbungsschluss ist der 12. Juli 2020.

Sachbearbeiter (m/w/d)
im Bereich Grundsicherung
Besoldungsgruppe A 10 LBesG / Entgeltgruppe 9b TVöD | Vor-
aussetzung ist die abgeschlossene Laufbahnprüfung für das 
dritte Einstiegsamt der Fachrichtung Verwaltung und Finanzen 
oder die abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungs-
fachwirt/in (Angestelltenlehrgang II).
Bewerbungsschluss ist der 12. Juli 2020.

Sachbearbeiter (m/w/d)
im Pflegekinderdienst
Entgeltgruppe S 12 TVöD | Voraussetzung ist ein Fachhochschul- 
bzw. Bachelorabschluss im Studiengang Soziale Arbeit bzw. 
Sozialpädagogik und die staatliche Anerkennung.
Bewerbungsschluss ist der 12. Juli 2020.

Schulsozialarbeiter (m/w/d)
an den Grundschulen Dörrenbach,
Gleiszellen-Gleishorbach,
Steinfeld und Klingenmünster
Entgeltgruppe S 11b TVöD | Voraussetzung ist ein Fachhoch-
schul- bzw. Bachelorabschluss im Studiengang Soziale Arbeit 
bzw. Sozialpädagogik und die staatliche Anerkennung.
Bewerbungsschluss ist der 19. Juli 2020.

Schulsozialarbeiter (m/w/d)
an den Grundschulen Albersweiler,
Gossersweiler-Stein, Ramberg
Entgeltgruppe S 11b TVöD | Voraussetzung ist ein Fachhoch-
schul- bzw. Bachelorabschluss im Studiengang Soziale Arbeit 
bzw. Sozialpädagogik und die staatliche Anerkennung.
Bewerbungsschluss ist der 19. Juli 2020.
Bitte beachten Sie die detaillierten Einstellungsvoraussetzungen 
und weitere Informationen auf unserer Homepage unter der Rubrik 
> Aktuelles > Stellenangebote.

 ◗ Lockerungen im Pflegestützpunkt Stadt 
Neustadt a. d. W./ VG Maikammer

Beratungen rund um die Pflege sind ab 22. Juni 2020 nach telefo-
nischer Rücksprache und unter Einbehaltung der Hygienevorschrif-
ten im Pflegestützpunkt wieder möglich. Tel.: 06321/9 37 89-0.
Text: Pflegestützpunkt Neustadt/Verbandsgemeinde Maikammer

www.wittich.de
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Kommt vorbei und feiert mit uns das 100 Jährige Bestehen der 
Herta in Kirrweiler.
Start ist am Mittwoch den 01.07.2020. Zum Essen gibt’s Steak oder 
Bratwurst mit Kartoffelsalt sowie Obatzda und Brezel.

Text: Thomas Lisiecki

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Maikammer

fussball begeistert, fussball bewegt!
hast du lust auf fussball?

dann bist du bei uns genau richtig!
Der TuS Maikammer 1920 e.V. und der TuS 1893 St. Martin gehen ab  
sofort im Jugendbereich einen gemeinsamen Weg. Was bei der  
AH-Spielgemeinschaft schon seit Jahren funktioniert, wird nun  
bei der Basis des fussballs – Im jugendbereich – fortgesetzt.  
Dafür haben sich beide Vereine zu einer Fusion entschieden. 

Das Training findet auf dem Kunstrasenplatz in Maikammer und ab 2021 auch auf dem neuen
Naturrasenplatz in St. Martin statt. In den Wintermonaten stehen zudem verschiedene Sport-
hallen zur Verfügung. Für alle Jugendteams haben wir ein Trainer- und Betreuerteam auf die
Beine gestellt, das einen reibungslosen und abwechslungsreichen Trainingsbetrieb garantiert.
Folgende Ziele wollen wir in Zukunft verstärkt mit dieser Jugendspielgemeinschaft verfolgen:
• So viele Jungen und Mädchen wie möglich für das Fußballspielen zu begeistern und 

ihre Motivation zu fördern
• Durch ein variantenreiches und altersgemäßes Fußballspielen körperliche, 

geistige und soziale Eigenschaften jedes Einzelnen fördern und fordern
• Durch ein bewegungsintensives und vielseitig beanspruchendes Fußballspielen 

die Gesundheitsförderung forcieren! 

Trainingszeiten 

Ballsportgruppe, u5 Jahrgang 2016/2017 Mittwoch/freitag 17.30 uhr – 18.45 Uhr

G-Junioren, U 7 Jahrgang 2014/2015 mittwoch/freitag 17.30 uhr – 18.45 Uhr

F-Junioren, U 9 Jahrgang 2012/2013 dienstag/ Donnerstag 17.15 uhr – 18.45 Uhr

E-Junioren, U 11 Jahrgang 2010/2011 Dienstag/donnerstag 17.15 uhr – 18.45 Uhr

#JSGKALMIT

Wollen Sie Partner werden und die Jugendspielge-
meinschaft unterstützen? Dann melden Sie sich bei
unserem Jugendleiter thorsten Textor: 0151 41880322

Nichtamtlicher Teil

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Kirrweiler

 ◗ Kath. Öffentliche Bücherei Kirrweiler, 
Kirchstraße 20

Wir haben wieder für Sie geöffnet, und zwar immer am 1. Mitt-
woch von 17.00 - 18.00 Uhr und jeweils freitags von 16.00 bis 
17.00 Uhr. Wir möchten Sie bitten, auf jeden Fall Mundschutz zu 
tragen. Sie brauchen nichts zu befürchten - wir beachten alle Vor-
schriften, die für öffentliche Büchereien vorgesehen sind. Alle Leser, 
die noch Bücher aus dem Ausleihblock von Speyer (blaue Punkte 
auf dem Buchrücken) ausgeliehen haben, möchten wir bitten, diese 
bis spätestens 08.07. zurückzubringen. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!
M. Schwartz und das ganze Team
Text: Maria Schwartz

 ◗ Nachbarschaftshilfe Kirrweiler

Werden auch Sie Mitglied in der Nachbarschafts-
hilfe Kirrweiler. Für nur 1,- € pro Monat sind Sie 
bereits Mitglied in der Nachbarschaftshilfe Kirr-
weiler und können unsere vielfältigen Angebote 
nutzen - als Hilfesuchender und/oder als Helfer. 
Alles ist freiwillig und ohne jegliche Verpflichtung. 

Sollten Sie momentan keinen Bedarf haben, kein Problem, Sie sind 
uns auch als passives Mitglied herzlich willkommen. Und sollten Sie 
irgendwann doch einmal Hilfe benötigen oder sich nach einer sinn-
vollen Beschäftigung umschauen, dann werden Sie einfach aktiv 
und rufen uns an: 0151 - 14365758.
Unser komplettes Angebot an Hilfeleistungen und alle wichtigen 
Informationen, wie die Nachbarschaftshilfe überhaupt funktioniert, 
erhalten Sie unter www.nachbarschaftshilfe-kirrweiler.de oder im 
i-Punkt. Gerne können Sie uns auch direkt anrufen. Wir sind immer 
montags und donnerstags von 16:00 - 18:00 Uhr unter der Telefon-
nummer 0151-14365758 für Sie erreichbar.
Text: I-Punkt

 ◗ SV Herta aktuell

Zumba bei der Herta
Seit Ende Mai bieten wir einen wöchentlichen Zumba-Kurs an.
Der Trainer Sascha Baier heizt der Gruppe jeden Mittwoch von 18:00 
- 19:00 Uhr auf unserem neuen Multifunktionsfeld so richtig ein.
Mitglieder der „Herta“ Zahlen für die 10er-Karte, die ohne wöchent-
liche Kurs-Bindung genutzt werden kann, 40,00 €. Nicht-Mitglieder 
zahlen 60,00 €. Interesse? Dann kommt doch einfach am Mittwoch 
vorbei und macht mit.
Text: Thomas Lisiecki

Biergarten bei der Herta
Im Juli veranstalten wir im Rahmen unserer 100 Jahr Feier jeden 
Mittwoch einen Biergarten am Sportheim.
Es wird jeden Mittwoch eine kleine Auswahl an Speisen geben. Die 
Details hierzu findet Ihr immer auf unserer Homepage und Face-
book Seite.

Veranstaltungskalender

Wegen der Corona-Pandemie sind 
 alle Veranstaltungen abgesagt

Veranstaltungskalender
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Dank des missverständlichen Filmtitels unterbrachen allerdings 
die Bots von YouTube kurzerhand und mittendrin den Livestream. 
Als dann Nutzungsrechte, Inhalt und garantierte Jugendfreiheit 
bestätigt waren, kam der zweite Anlauf und alles lief rund bis zum 
glücklichen Happy End. Ein absolutes Unikat für ein hochamüsier-
tes Publikum.
Die Online-Aktivitäten des Kunstpfade e.V. wurden in der letzten 
Woche gut besucht. Das Making-of, die Ankündigung zum Filmfes-
tival und beide Stummfilme brachten zusammen über 500 Besu-
cher auf die Internetseite. Die Pfälzer Vertonung „Erotikon“ wurde 
mehr als 150 mal angeschaut und die Jazz-Version von „Terje Vigen“ 
kam auf 126 Zugriffe, jeweils innerhalb eines Tages. Begeisterte 
Rückmeldungen auf allen Kanälen lassen nur den einen Schluss zu: 
Das muss wiederholt werden!
Die nächsten Veranstaltungen des KUNSTPFADE e.V. im ATELIER| 
rothpauser stehen schon vor der Tür. Am 22. August wird das 
Schweizer Jazz Quintett „Le Rex“ zu Gast sein und am 18. Septem-
ber lockt die Ausstellungseröffnung „Alter Schwede“ mit einem aus-
gefallenen Konzept. Beide Veranstaltungen werden als Livestream 
und für interessierte Gäste vor Ort geöffnet. Allerdings wird die Teil-
nehmeranzahl jeweils extrem beschränkt sein. Informationen und 
Anmeldungen unter www.kunstpfade.de.
Damit Kultur weiterlebt: Crowdfunding-Spenden gerne und drin-
gend erbeten.
https://vrbank-suedpfalz.viele-schaffen-mehr.de/stummfilm2020
Text und Bild: Herbert Pauser

fussball begeistert, fussball bewegt!
hast du lust auf fussball?

dann bist du bei uns genau richtig!
Der TuS Maikammer 1920 e.V. und der TuS 1893 St. Martin gehen ab  
sofort im Jugendbereich einen gemeinsamen Weg. Was bei der  
AH-Spielgemeinschaft schon seit Jahren funktioniert, wird nun  
bei der Basis des fussballs – Im jugendbereich – fortgesetzt.  
Dafür haben sich beide Vereine zu einer Fusion entschieden. 

Das Training findet auf dem Kunstrasenplatz in Maikammer und ab 2021 auch auf dem neuen
Naturrasenplatz in St. Martin statt. In den Wintermonaten stehen zudem verschiedene Sport-
hallen zur Verfügung. Für alle Jugendteams haben wir ein Trainer- und Betreuerteam auf die
Beine gestellt, das einen reibungslosen und abwechslungsreichen Trainingsbetrieb garantiert.
Folgende Ziele wollen wir in Zukunft verstärkt mit dieser Jugendspielgemeinschaft verfolgen:
• So viele Jungen und Mädchen wie möglich für das Fußballspielen zu begeistern und 

ihre Motivation zu fördern
• Durch ein variantenreiches und altersgemäßes Fußballspielen körperliche, 

geistige und soziale Eigenschaften jedes Einzelnen fördern und fordern
• Durch ein bewegungsintensives und vielseitig beanspruchendes Fußballspielen 

die Gesundheitsförderung forcieren! 

Trainingszeiten 

Ballsportgruppe, u5 Jahrgang 2016/2017 Mittwoch/freitag 17.30 uhr – 18.45 Uhr

G-Junioren, U 7 Jahrgang 2014/2015 mittwoch/freitag 17.30 uhr – 18.45 Uhr

F-Junioren, U 9 Jahrgang 2012/2013 dienstag/ Donnerstag 17.15 uhr – 18.45 Uhr

E-Junioren, U 11 Jahrgang 2010/2011 Dienstag/donnerstag 17.15 uhr – 18.45 Uhr

#JSGKALMIT

Wollen Sie Partner werden und die Jugendspielge-
meinschaft unterstützen? Dann melden Sie sich bei
unserem Jugendleiter thorsten Textor: 0151 41880322

Kirchliche Nachrichten

 ◗ Kath. Pfarrei Maikammer Maria,  
Mutter der Kirche

Gottesdienste für die beiden kommenden Wochen
Die Kirche bzw. Plätze werden jeweils eine halbe Stunde vor Gottes-
dienstbeginn geöffnet. Die Bedingungen für eine Teilnahme sind 
die gleichen wie in den letzten Wochen, außer: die Schutzmaske 

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Sankt Martin

 ◗ Toller Erfolg für das neue  
Online-Stummfilmfestival

Vorbereitung Stummfilmfestival 2020 Foto: Anja Roth
Herbert Pauser war noch in der Ankündigung, da legten die tem-
peramentvollen Jazzmusiker Erwin Ditzner und Paata Demurishvili 
schon los. Punktgenau und leidenschaftlich reagierten die beiden 
mit ihren Drumsticks und Pianotasten auf die dramatischen Ver-
wicklungen des wilden Schwarzweiß-Abenteuers „Terje Vigen“ aus 
dem Schweden der dreißiger Jahre. 100% improvisiert, denn beide 
Musiker hatten den Film noch nie gesehen. Atemloses Abenteuer, 
perfekter Sound, begeistertes Publikum. Wer das Online-Spektakel 
noch nicht genießen konnte; auf www.kunstpfade.de ist der Mit-
schnitt des Livestreams noch zu sehen und zu hören.
Tags vorher vertonten vier native Pfälzer Sprecher*innen, über 
Videokonferenz aus verschiedenen Orten zugeschaltet, die schwe-
dische Stummfilmkomödie „Erotikon“ - frech, extrem witzig und 
ziemlich improvisiert. 
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Text: Annette Seeber-Wadlinger
Bild: Rainer Breit

 ◗ Kath. Gottesdienste in St. Martin und 
Edenkoben

26. Juni: Hl. Messe: 18.30 Uhr - St. Martin
27. Juni: Vorabendmesse: 18.30 Uhr - Edenkoben
28. Juni: Hl. Messe: 10.30 Uhr - St. Martin
01. Juli: Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben (gestaltet von Frauen 
der kfd, anschl. Bilderreise nach Tanzania u. Kenia mit Pfr. Andreas 
Jacob)
02. Juli: Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben (anschl. Aussetzung u. 
euchar. Anbetung)
Trauernde Eltern
Am Mittwoch, 01. Juli um 18.30 Uhr findet wieder ein Treffen für 
Trauernde Eltern im Kath. Pfarrheim in Edenkoben statt.
Väter und Mütter, die ein Kind (Mindestalter 1 Jahr) verloren haben, 
sind zu diesem Treffen eingeladen.
Miteinander in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, miteinan-
der einen Weg durch die Trauerzeit zu finden, kann tröstlich und 
hilfreich sein.
Das Treffen wird geleitet von den Gemeindereferentinnen Andrea 
Knecht, Klinikseelsorgerin und Trauerbegleiterin, und Simone Hart-
ner.
Es ist für alle offen und kostenfrei.
Rückfragen, Anmeldung und Informationen bei:
Andrea Knecht: 06341/176009
Simone Hartner: 06345/919334
Text: Martina Christmann

 ◗ Prot. Kirchengemeinde Maikammer
Gottesdienste
Sonntag, 28.06.2020
10.00 Uhr Gottesdienst im Pfarrgarten (bitte Sitzgelegenheit mit-
bringen). Es gelten dieselben Sicherheitsregeln wie in die der
Kirche.
Die Gottesdienste an der Totenkopfhütte wurden leider wegen der 
aktuellen Lage abgesagt.
Text: Jochen Keinath

darf bei Erreichen des Sitzplatzes abgenommen werden. Weitere 
evtl. Erleichterungen waren bei Redaktionsschluss noch nicht 
rechtskräftig. Entnehmen Sie aktuelle Infos auch immer wieder der 
Homepage oder den Aushängen an den Kirchen oder der Tages-
presse.
Samstag, 27.6.2020
18.30 Uhr Vorabendmesse in Kirrweiler
Sonntag, 28.6.2020
09.00 Uhr Eucharistiefeier in Venningen
Sonntag, 28.6.2020
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Maikammer (auch Livestreaming)
Dienstag, 30.6.,2020
18.00 Uhr Eucharistiefeier in Großfischlingen
Samstag, 04.7.2020
18.00 Uhr Eucharistiefeier in Böbingen vor der Kirche (entfällt bei 
Regen)
Sonntag, 05.7.2020
10.30 Uhr Familiengottesdienst als Wortgottesdienst in Kirrweiler 
auf dem Kirchenvorplatz
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Maikammer (auch Livestreaming)
10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der ev. Kirche in Klein-
fischlingen
Bitte melden Sie sich unbedingt in der Woche vor dem Gottesdienst 
im Pfarrbüro oder per E-Mail: pfarramt.maikammer@bistum-speyer.
de an, da aufgrund der beschränkten Platzzahl ansonsten die Mög-
lichkeit zur Teilnahme am Gottesdienst nicht gewährleistet werden 
kann. Für den Ordnungsdienst ist es eine große Hilfe, wenn Sie 10 
Minuten vor Beginn des Gottesdienstes anwesend sind. Danke.
Der neue Link beim Livestream:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCqDniNH810b9heinMne7z_g. Kann auch der Homepage der Pfar-
rei (www.pfarrei-maikammer.de) oder des Bistums (www.bistum-
speyer.de) entnommen werden.
Taufen
Ab sofort sind auch Taufen in der Kirche wieder möglich. Allerdings 
nur unter den bei Eucharistiefeiern geltenden Bedingungen. Die 
Regelung der Taufsonntage ist auf Beschluss des Pfarreirates bis auf 
weiteres aufgehoben. Tauftermine mit dazu gehörigen Taufgesprä-
chen werden direkt mit Pfr. Nirmaier oder Pfr. Macziol vereinbart.
Eheschließungen
Kirchliche Eheschließungen sind ebenfalls erlaubt unter den in den 
letzten Wochen genannten Bedingungen. Interessenten mögen 
sich bitte mit Pfr. Nirmaier in Verbindung setzen.
Erstkommunionfeiern
Die Regelung dafür wird derzeit im Gespräch mit den betroffenen 
Familien getroffen.
Änderung von Regelungen
Die Regelungen können sich ändern. Es ist uns nur möglich, diese 
kurzfristig über Homepage, Nachrichtenblatt, Aushängen oder Ver-
meldungen am Ende des Gottesdienstes bekannt zu geben. Wir 
bitten um Verständnis.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an das Pfarrbüro,
Tel. Nr. 0 63 21 / 95 27 81; Mo - Fr 9-12, Di u. Do 15 - 18 Uhr oder die 
SeelsorgerIn. Ihre Adressdaten finden Sie auf der Homepage oder 
auf der Rückseite des Pfarrbriefes.
Bleiben Sie behütet Im Namen aller Verantwortlichen Peter Nir-
maier, Pfr.
Text: Claudia Bauer

 ◗ Fronleichnam 2020 in St. Martin
Dieses Jahr war das Fronleichnamsfest in St. Martin anders und 
doch besonders. Der gut besuchte Gottesdienst fand im freien - 
eine Prozession nicht statt. Der Zelebrant - wie in den vergangenen 
Jahren war Pfr. Heribert Dölle. Die muskalische Gestaltung über-
nahmen Mitglieder der Jungen Kantorei St. Martin sowie 5 Bläser 
der KAB St. Martin. Wir danken Herrn Pfr. Dölle nochmals ganz herz-
lich für seinen letzten Einsatz an Fronleichnam in St. Martin sowie 
allen Helfern.

Datenschutz geht uns alle an...
Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich 
und nichtöffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämt-
liche Vorschriften der DSGVO auch für Vereine.

blog.wittich.de
Diskutieren Sie mit uns über dieses Thema!
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Wissenswertes

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Vollbeilage
Raiffeisen Warenhandelsgesellschaft.

Reinigungshilfe 
Putzen Sie gern, sind zuverlässig und möchten uns bei der Pflege 

unseres Hauses in St. Martin unterstützen?  
Wir brauchen Sie 3 - 5 Std./Woche, zahlen sehr gut und  

freuen uns auf Ihren Anruf: 01573-7129530

Stellenausschreibung:  
Ferienwohnungsbetreuung in Rhodt u. Rietburg

Wir suchen eine zuverlässige und freundliche 
Betreuung (m/w/d) für unsere 4 Ferienwohnungen.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Schlüsselübergabe für
anreisende Feriengäste und / oder die Reinigung der
Ferienwohnungen.

Kontakt: heiderose.waldkirch@asc-waldkirch.de
              Telefon: 06321 9689980

Suchen AB SOFORT freundliche SERVICEKRAFT mit Erfahrung  
im Umgang mit Gästen zur Festeinstellung, Teilzeit oder auf 

450-€-Basis für längerfristig zur Unterstützung unseres Teams! 

Winzergaststätte Grafen von der Leyen, 76835 Burrweiler 
Telefon 06345 / 3620 oder 0174 / 3159086 

Wir haben die nettesten Gäste der Welt!

STEllEn 
Markt

Weitere Stellenangebote online unter: wittich.de/jobboerse

Anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de
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DATEnSCHUTZ GEHT UnS AllE An...
Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich 
und nichtöffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämt-
liche Vorschriften der DSGVO auch für Vereine.

Mehr zu diesem Tehma auf: blog.wittich.de
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Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 0 63 72 / 6 24 34 49 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75

Sammlerin kauft Eichenmöbel, Orientteppiche, Porzellan, 
Römer- und Kristallgläser, alte Weine und Spirituosen, 
alte Schreib- und Nähmaschinen, Ölgemälde, Pelze, 
Gold-, Silber- und Modeschmuck, alte Fotoapparate u. v. m. 
Rufen Sie mich einfach an! Seriöse Barabwicklung!

Tel.: 0157-75622593

Die Gemeindewerke Rülzheim suchen zum 
schnellstmöglichen Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum 01.10.2020, einen 

Elektroniker (m/w/d)

Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäftigung mit 39,00 Stunden wöchentlich. 
Die Besetzung der Stelle erfolgt unbefristet. 

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen:  
•  Service und Installation im Nieder- und Mittelspannungsnetz,  

in den Mess- und Steuernetzkabeln sowie im Messstellenbetrieb
•  selbstständige Fehlerdiagnose und Störungsbeseitigung  

sowohl im Ortsnetz wie auch im Kraftwerk der Fernwärme
•  spartenübergreifender Einsatz in anderen Bereichen  

(z.B. Camping, Abwasser, Fernwärme)
•  Bereitschaftsdienst (Turnus alle 5 Wochen) 

Wir erwarten von Ihnen:     
•  abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik,  

als Energieelektroniker für Anlagentechnik oder als Elektroinstallateur  
bzw. vergleichbare Qualifikation

•  Berufserfahrung im elektrotechnischen Bereich,  
idealerweise im Bereich der Energieversorgung

•  Interesse an der digitalen Steuerungstechnik (SPS) und Netzleittechnik
•  Führerschein Klasse C1 wünschenswert, mindestens aber Klasse B  
•  sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise 
•  hohe Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Wir bieten:     
•  einen modernen Arbeitsplatz mit den im öffentlichen Dienst  

üb lichen Sozialleistungen
• eine interessante, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit 
• eine Vergütung nach dem TVöD

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis  
spätestens 10.07.2020 an:

Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, 
Personalabteilung, Frau Myriam Serr, 
Am Deutschordensplatz 1, 76761 Rülzheim oder auch
per E-Mail an: bewerbung@ruelzheim.de

Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden; 
daher bitte keine Originale einreichen.

STEllEn 
Markt

Weitere Stellenangebote online unter: wittich.de/jobboerse

Anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de
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 Sparen Sie mehr als 2.000E    

 bei den Wärmewende-Wochen

 

    auf Erdgas umsteigen
saugünstig

Jetzt

Sparen Sie vom 1.4. bis 31.10.2020 ein fettes Sümmchen beim Austausch  
Ihrer alten Heizung! Vom Staat gibt’s zusätzlich bis zu 45 Prozent Zuschuss  
für Ihre neue Erdgas-Heizung. Alle Infos auf pfalzgas.de/wärmewende

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 45,- €
für jede weitere Person 15,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

   

Kontaktieren Sie uns: 

Norbert Ullmer 
Tel. 0170 1842290 
Alexander Brüggemann 
Tel. 0170 1862290
Tel. 06347 97208-0 | info@u-b-werbung.de
Spanierstraße 70 | 76879 Essingen in der Pfalz/SÜW

Bauen - Wohnen - Leben

Jetzt 
buchen!*
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Mit unserer Premium-Rubrik  
„BAUeN - WohNeN - LeBeN“  
präsentieren wir im 4-wöchigen Turnus  
Ihren Betrieb mit aktuellem Content, wie z.B.
Sanitär, Heizung, Klima; Bodenbeläge;  
Urlaub/Einbruch; Bauen, Wohnen, Leben;  
Whirlpool und Sauna.

eRScheiNUNgSPLAN
PRemiUm-RUBRikeN

oder unter archiv.wittich.de/199

‚
Covid-19    Comeback  20Covid-19    Comeback  20Covid-19    Comeback  20Covid-19    Comeback  20

Endlich dürfen Geschäfte wieder öffnen!
Damit das so bleibt, haben wir die passenden 
Corona-Schutz-Produkte für Sie.

Covid-19    Comeback  20Covid-19    Comeback  20Covid-19    Comeback  20
WIEDERERÖFFNUNG

WIEDERERÖFFNUNG WIEDERERÖFFNUNG

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Kompetenz in 
Sachen Küchen.

*mehr Infos unter: www.moebelehrmann.de/aktionsbedingungen

· AUFMASS bei Ihnen Zuhause - inklusive*
· LIEFERUNG & MONTAGE inklusive*

· ELEKTRO- & WASSERANSCHLÜSSE inklusive*
· 200 € Bonusscheck zusätzlich*

35% DIREKTNACHLASS
auf fast alle Küchen*

ALLES
INKLUSIVE

PAKET

Jetzt Termin vereinbaren!

LANDAU & HERXHEIM
EHRMANN WOHN- UND EINRICHTUNGS GMBH
76829 Landau Lotschstraße 9, Tel. 06341 977-0 76863 Herxheim St.-Christophorus-Straße 4-6, Tel. 07276 980-0

www.moebelehrmann.de
Hauptsitz: Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH, Lotschstr. 9, 76829 Landau

> 06341 977-333
> moebelehrmann.de/termin
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"DEinkauf“VOR ORT:
IN MAIKAMMER | KIRRWEILER | ST. MARTIN

WIR VERKAUFEN
IHRE IMMOBILIE!

www.kroeger-immobilien.de
Weinstraße 19A • Edenkoben

VERKAUFEN? VERMIETEN?

06323/981600 www.kroeger-immobilien.de
� Peter Kröger

Immobilien & Versicherungen
Nonnenstraße 8 · 67480 Edenkoben

Klosterstraße 171 · 67480 Edenkoben · Tel. 06323/98 97 798
E-Mail: info@kraeutergarten-klostermuehle.de · www.kraeutergarten-klostermuehle.de

Die Lavendelfeste am 27./28. Juni und  
am 11./12. Juli fallen leider aus!

Unser Hofladen und Garten sind für Sie von
Mi. bis Fr. von 11 bis 18 Uhr | Sa. von 11 bis 16.30 Uhr geöffnet!

Wir führen auch wieder gebuchte Führungen und Verkostungen durch.

K L O S T E R M Ü H L E

WiR kAUFeN ihR AUTo 
Jede Marke. Jedes Alter. Jeder Zustand.

Einfach, schnell, sicher und unkompliziert.
Jederzeit erreichbar, auch am Wochenende.
Tel.: 07231 1821605 oder 0176 28446142

 Ihre lokalen Händler
freuen sich auf Sie.

Tel. 06347 97208-0
Essingen | Spanierstr. 70
info@u-b-werbung.de

Rufen Sie uns an!

Wir beraten Sie gerne vor Ort.

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...


